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I.

2011

Richtwerte für die Berücksichtigung 
des Verwaltungsaufwandes 

bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

zu erhebenden Verwaltungsgebühren
Runderlass des Ministeriums des Innern 

– 14-36.08.06 –

Vom 17. April 2018

1
Stundensätze

Die Stundensätze, die für die Berechnung des Verwal-
tungsaufwandes empfohlen werden, betragen für die

Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt, 
ehemals höherer Dienst

84 Euro

Laufbahngruppe 2 ab dem 1. Einstiegsamt, 
ehemals gehobener Dienst

70 Euro

Laufbahngruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt, 
ehemals mittlerer Dienst

61 Euro

Laufbahngruppe 1 ab dem 1. Einstiegsamt, 
ehemals einfacher Dienst

44 Euro

Eine vom Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (IT.NRW) erstellte detaillierte Übersicht 
ist als Anlage beigefügt.

2
Kosten- und Leistungsrechnung

Liegen Daten aus einer Kosten- und Leistungsrechnung 
vor, können diese zur Berechnung der Verwaltungsge-
bühren herangezogen werden.

3

Inkrafttreten, Aufhebung

3.1 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

3.2

Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt 
der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales „Richtwerte für die Berücksichtigung des Ver-
waltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem 
Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
erhebenden Verwaltungsgebühren“ vom 8. August 2016 
(MBl. NRW. S. 492) außer Kraft.

Der Minister des Innern

Herbert   R e u l
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sorgungsempfänger in die neuen Grundgehaltstabellen 
sowie das in Nordrhein-Westfalen ab dem 1. Juni 2013 
geltende Erfahrungsstufensystem aufgrund des Dienst-
rechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
S. 234), sind unionsrechtskonform.

Die bis zum 31. Mai 2013 erfolgte Altersdiskriminierung 
kann nach der Rechtsprechung nicht durch eine Einstu-
fung in eine höhere oder gar die höchste Stufe der jewei-
ligen Besoldungsgruppe des früheren Besoldungssystems 
ausgeglichen werden. Da die unzulässige Anknüpfung an 
das Alter sämtliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen 
und Richter mit gestuftem Grundgehalt betraf, bestand 
bis Ende Mai 2013 kein gültiges Bezugssystem, an dem 
sich eine diskriminierungsfreie Besoldung orientieren 
könnte.

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern steht 
als Ausgleich für die frühere, an das Lebensalter an-
knüpfende Bemessung ihrer Dienstbezüge unter indivi-
duell zu prüfenden Voraussetzungen allerdings gegebe-
nenfalls ein Zahlungsanspruch in Höhe von 100 Euro je 
Monat zu, wenn sie im Einzelfall durch das System dis-
kriminiert wurden und dies entsprechend beanstandet 
haben. 

Das Bundesverwaltungsgericht stützt den Anspruch par-
allel auf § 15 Absatz 2 in Verbindung mit § 24 Nummer 1 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie auf 
den unionsrechtlichen Haftungsanspruch gemäß Art.  16 
der Richtlinie 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
(Abl. EG L 303/16 vom 2.12.2000). Der Entschädigungs-
anspruch nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz besteht gegen den jeweils Bezüge zahlenden Dienst-
herrn als Arbeitgeber (zum Beispiel Land Nord-
rhein-Westfalen, Kommunen, sonstige Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts), der unionsrecht-
liche Haftungsanspruch besteht (ausschließlich) gegen 
das Land Nordrhein-Westfalen als Besoldungsgesetzge-
ber. Da der Anspruch nach § 15 Absatz 2 in Verbindung 
mit §  24 Nummer  1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes einen weitergehenden, nämlich grundsätz-
lich auch zwei Monate in die Vergangenheit wirkenden 
Anspruchszeitraum umfasst und somit zu einem höheren 
Zahlungsanspruch führt als der unionsrechtliche Haf-
tungsanspruch, der einen Zahlungsanspruch stets erst 
für den auf die Geltendmachung folgenden Monat einer 
altersdiskriminierenden Besoldung begründet, erlangt 
letzterer im Ergebnis keine praktische Bedeutung. Denn 
es besteht für die Betroffenen kein Anspruch auf dop-
pelte Zahlung; der Verstoß ist nur einmal fi nanziell aus-
zugleichen.

Der unionsrechtliche Haftungsanspruch hätte nur Be-
deutung, wenn seinerzeit eine Beamtin oder ein Beamter 
der Kommunen oder sonstiger Körperschaften und An-
stalten des öffentlichen Rechts Ansprüche gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen als Gesetzgeber erhoben 
hätte. Dies ist aber nicht der Fall. Nachträglich erhobene 
diesbezügliche Forderungen wahrten unter dem Ge-
sichtspunkt der haushaltsnahen Geltendmachung nicht 
die Frist und wären abzulehnen. 

2
Anspruchsberechtigung, Höhe der Entschädigung, An-
spruchszeitraum unter individuellen Voraussetzungen im 
Einzelfall

Ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes in Höhe von 100 Euro für jeden 
Anspruchsmonat besteht,

1.   wenn Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und 
Richter ihre an das Besoldungsdienstalter bezie-
hungsweise Lebensalter anknüpfenden Dienstbezüge 
individuell und schriftlich als altersdiskriminierend 
beanstandet haben, 

2.   die Dienstbezüge ihre Rechtsgrundlage in altersge-
stuften Systemen der Besoldungsordnung A sowie in 
der Besoldungsordnung R in den Besoldungsgruppen 
R 1 und R 2 hatten,

3.   für Monate oder Teile von Monaten, in denen tatsäch-
lich Dienstbezüge zugefl ossen sind, 

20320

Erledigung der Antrags-/Widerspruchsverfahren 
wegen einer altersdiskriminierenden

Besoldung, insbesondere Umfang und Modalitäten 
der Auszahlung von 

Entschädigungsleistungen 
Runderlass des Ministeriums der Finanzen 

– B 2100-121 b.1-IV C 4 –

Vom 13. April 2018

Inhaltsübersicht

1   Maßgebliche Rechtsgrundsätze aufgrund der Recht-
sprechung des EuGH und des BVerwG

2   Anspruchsberechtigung, Höhe der Entschädigung, 
Anspruchszeitraum unter individuellen Vorausset-
zungen im Einzelfall

2.1   Antrag/Widerspruch erstmalig bis zum Ablauf des 
8. November 2011

2.2   Antrag/Widerspruch erstmalig ab dem 9. November 
2011

2.3   Antrag/Widerspruch erstmalig nach dem 30. Juni 
2013 

3   Keine Zahlung für „alle“, keine Zahlungspfl icht bei 
bestandskräftigem Widerspruchsbescheid und pro 
Person nur ein Zahlungsanspruch 

4   Keine Lohnsteuerpfl icht und keine Verzinsung

5   Versorgungsberechtigte Personen

6   Ansprüche und Zahlungspfl icht bei Dienstherren-
wechsel 

6.1   Materielle Folgen eines Dienstherrenwechsels

6.2   Verfahrensrechtliche Folgen eines Dienstherren-
wechsels 

7   Pfändbarkeit und Vererbbarkeit der Entschädi-
gungsansprüche

8   Verfahrensrechtliche Abwicklung der anhängigen 
Antrags- / Widerspruchsverfahren

8.1   Behandlung aller Verfahren als Widerspruchs-
verfahren

8.2   Berücksichtigung des § 91 Absatz 13 des Landes-
besoldungsgesetzes 

9   Zusatzinformation: Behandlung noch anhängiger 
Klageverfahren

Anlagen 1 bis 7

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) die maßgeblichen 
Rechtsfragen zu der Thematik einer altersdiskriminie-
renden Besoldung höchstrichterlich entschieden haben 
(vgl. Urteile des EuGH vom 19. Juni 2014 (C-501/12 u. a.) 
und 9. September 2015 (C-20/13) und des BVerwG vom 
30. Oktober 2014 (2 C 6.13 u. a.), vom 6. April 2017 (2 C 
11.16 und 2 C 12.16), vom 16. November 2017 (2 C 11.17) 
und vom 14. Dezember 2017 (2 C 15.17)), sind die hierzu 
anhängigen Antrags- und Widerspruchsverfahren aufzu-
greifen und einer Entscheidung zuzuführen.

1
Maßgebliche Rechtsgrundsätze aufgrund der Rechtspre-
chung des EuGH und des BVerwG

Die in Nordrhein-Westfalen bis zum 31. Mai 2013 gel-
tende Anknüpfung der Besoldung in der Besoldungsord-
nung A an das Besoldungsdienstalter beziehungsweise in 
den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der Besoldungsord-
nung R an das Lebensalter (§§  27 und 28 beziehungs-
weise §§ 37 und 38 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung beziehungsweise 
des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein- Westfalen) hat gegen das unionsrechtliche 
Verbot der  Altersdiskriminierung verstoßen. Die Über-
leitungsregelungen der §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Über-
leitung der vorhandenen Beamtinnen, Beamten, Rich-
terinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Ver-
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beim Landesamt für Besoldung und Versorgung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen eingegangen. Da die Dienstbe-
züge für den Monat September 2012 bereits am 30. Au-
gust 2012 ausgezahlt wurden – und am 17. November 
2012 die Frist von zwei Monaten bezüglich der Besol-
dung für den Monat September 2012 bereits abgelaufen 
war –, kommt ein Anspruch nach § 15 Absatz 2 des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes erst ab dem Monat 
Oktober 2012 in Betracht.

Ansprüche auch für den Vorvormonat vor der schriftli-
chen Geltendmachung sind ausnahmsweise nur dann 
denkbar, wenn die Besoldung im Vorvormonat an einem 
Tag gezahlt wurde, bei dem der für das Fristende eigent-
lich maßgebliche Tag auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag fällt und die Beamtin beziehungsweise der 
Beamte die Ansprüche am darauffolgenden Werktag bei 
dem Dienstherrn erhoben hat. Nach § 193 des BGB endet 
in diesen Fällen die Zweimonatsfrist nicht am Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, sondern erst am folgenden Werk-
tag. Die Geltendmachung der Ansprüche am folgenden 
Werktag ist somit fristgerecht erfolgt. Praktische Be-
deutung könnte dies etwa für Ansprüche haben, die am 
2. April 2013, dem Dienstag nach Ostern 2013, geltend 
gemacht wurden. Wenn die Besoldung für Februar 2013 
in der Zeit vom 29. bis 31. Januar 2013 gezahlt worden 
ist, lief die Ausschlussfrist erst mit Ablauf des 2. April 
2013 ab. Der 29. März 2013 war ein Feiertag (Karfreitag), 
der 30. März 2013 ein Samstag, und der 31. März 2013 
fi el auf den Ostersonntag. Das Fristende verschiebt sich 
in allen diesen Fällen auf den nächsten Werktag, also auf 
Dienstag, den 2. April 2013.

2.3
Antrag/Widerspruch erstmalig nach dem 30. Juni 2013 

Erstmalige Anträge/ Widersprüche nach dem 30. Juni 
2013 begründen für keinen Monat einen Entschädi-
gungsanspruch. Die Zweimonatsfrist des §  15 Absatz  4 
Satz  1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist 
im Hinblick auf den Monat Mai 2013, den letzten Monat 
mit einer diskriminierenden Besoldung, nicht gewahrt 
und erst recht nicht im Hinblick auf vorangegangene 
Monate. Für den Monat Mai 2013 begann die Frist nach 
§  15 Absatz  4 Satz  1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes mit Auszahlung der Bezüge am 30. April 
2013 und endete mit Ablauf des 30. Juni 2013. Für voran-
gegangene Monate war die Zweimonatsfrist bei Geltend-
machung einer Altersdiskriminierung mit einem Antrag 
ab dem 1. Juli 2013 ebenfalls bereits abgelaufen. Für Mo-
nate ab Juni 2013 können entsprechende Anträge keinen 
Erfolg haben, weil ab dem 1. Juni 2013 keine unions-
rechtswidrige Besoldung mehr vorlag. 

Alle Anträge/ Widersprüche oder Schreiben, mit denen 
an das Besoldungsdienstalter beziehungsweise Lebens-
alter anknüpfende Dienstbezüge individuell und schrift-
lich als altersdiskriminierend beanstandet worden sind, 
sind – auch soweit sie nicht ausdrücklich so bezeichnet 
sind – als Widersprüche anzusehen (siehe unten Num-
mer 8.1) und als solche verjährungshemmend. Zudem hat 
das Land bei der Ruhendstellung der Verfahren auf die 
Einrede der Verjährung verzichtet.

3
Keine Zahlung für „alle“, keine Zahlungspfl icht bei be-
standskräftigem Widerspruchsbescheid und pro Person 
nur ein Zahlungsanspruch

Personen, die keinen Antrag gestellt beziehungsweise 
keinen Widerspruch eingelegt haben, haben keinen Zah-
lungsanspruch. 

Anträge/ Widersprüche, die in der Vergangenheit bereits 
bestandskräftig beschieden worden sind, bleiben für die 
Entschädigung ebenfalls außer Betracht. Soweit eine 
Person nicht weitere Anträge gestellt/ Widersprüche er-
hoben hat, die noch offen sind, bestehen keine Ansprü-
che. Bei Personen mit noch nicht beschiedenen weiteren 
Anträgen/Widersprüchen sind nur diese und deren Ein-
gangsdaten relevant.

Bei mehreren (offenen) Anträgen einer Person, zum Bei-
spiel Anträge in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014, 
wird der Zahlungsanspruch nur einmal ausgelöst. Es ist 
sicherzustellen, dass für dieselbe Person keine Mehrfach-
zahlung für denselben Anspruchszeitraum erfolgt.

4.   für Zeiträume, in denen das Grundgehalt (noch) nicht 
aus der höchsten Besoldungsdienstalters- bezie-
hungsweise Lebensaltersstufe gezahlt worden ist und

5.   längstens bis zum 31. Mai 2013.

Eine Kürzung des Anspruchs bei Teilzeit erfolgt nicht.

Ein Anspruch besteht hingegen nicht

1.   für volle Monate ohne Anspruch auf Dienstbezüge 
wie Zeiten von Beurlaubung ohne Bezüge, Elternzeit 
und andere,

2.   für Monate, in denen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der jeweiligen Besoldungsgruppe der Grundgehalts-
tabelle gezahlt wurden,

3.  für Anwärterinnen und Anwärter und

4.  ab dem Monat Juni 2013.

Bei der Berechnung des Entschädigungsanspruchs ist die 
materielle Ausschlussfrist nach § 15 Absatz 4 des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes maßgeblich. Sie be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die oder der einzelne 
Betroffene von der diskriminierenden Handlung Kennt-
nis hatte, frühestens jedoch mit der Entscheidung des 
EuGH vom 8. September 2011 „Hennings und Mai“ (C- 
297/10 und C- 298/10) und beträgt zwei Monate. Maß-
geblich für die Berechnung der Frist sind die §§ 187 bis 
193 des BGB.

Demnach ist zur Anwendung der Ausschlussfrist nach 
§ 15 Absatz 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes wie folgt zu differenzieren:

2.1 
Antrag/Widerspruch erstmalig bis zum Ablauf des 
8. November 2011

Haben Betroffene Ansprüche wegen Altersdiskriminie-
rung erstmalig bereits vor der Verkündung des Urteils 
des EuGH am 8. September 2011 „Hennings und Mai“ 
oder bis zum Ablauf des 8. November 2011, also inner-
halb von zwei Monaten nach dieser Entscheidung, gel-
tend gemacht, hat die gesetzliche Ausschlussfrist des 
§ 15 Absatz 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes für sie noch nicht begonnen beziehungsweise haben 
sie sie eingehalten. Ihnen steht ein Entschädigungsan-
spruch binnen der Verjährungsfrist des §  195 des BGB 
rückwirkend für drei Jahre zu, jedoch frühestens ab dem 
Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes am 18. August 2006. Der Anspruchszeitraum endet 
spätestens mit Ablauf des 31. Mai 2013, dem Tag vor dem 
Inkrafttreten des neuen Erfahrungsstufensystems in 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Dienstrechtsanpas-
sungsgesetzes.

2.2 
Antrag/Widerspruch erstmalig ab dem 9. November 2011

Haben Betroffene ihre Ansprüche erstmalig ab dem 9. 
November 2011 geltend gemacht – und damit später als 
zwei Monate nach der Entscheidung des EuGH in Sa-
chen „Hennings und Mai“– ist für die Höhe des An-
spruchs auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 in Verbin-
dung mit §  24 Nummer  1 des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes maßgebend, wann die zweimonatige 
Ausschlussfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes jeweils begonnen und geen-
det hat. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die oder 
der einzelne Betroffene von der diskriminierenden 
Handlung Kenntnis hatte. Diskriminierende Handlung 
ist die monatliche Berechnung und Auszahlung der 
Dienstbezüge auf der Basis des diskriminierenden Besol-
dungssystems. Insoweit kommt es für die Kenntniserlan-
gung auf den Eingang der jeweiligen monatlichen Bezü-
gezahlung auf dem Konto der Empfängerin beziehungs-
weise des Empfängers an. Im Hinblick darauf, dass die 
Bezüge monatlich im Voraus zustehen, werden sie regel-
mäßig bereits am letzten Bankarbeitstag des Vormonats 
auf dem Konto gutgeschrieben. Dementsprechend be-
steht ein Anspruch auf Entschädigung nach §  15 Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 24 Nummer des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes grundsätzlich nur ab dem 
Monat, der der schriftlichen Geltendmachung des An-
spruchs direkt vorausgeht. Beispiel: Der (erstmalige) An-
trag/ Widerspruch einer Landesbeamtin gegen die alters-
diskriminierende Besoldung ist am 17. November 2012 
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Hat ein früherer Dienstherr allerdings einen Wider-
spruchsbescheid erlassen, der bestandskräftig geworden 
ist, besteht auch bei dem neuen Dienstherrn kein An-
spruch auf Entschädigung (mehr), wenn die Beamtin 
oder der Beamte dort nicht erneut einen Antrag gestellt 
beziehungsweise Widerspruch erhoben hat, der noch 
nicht bestandskräftig beschieden ist. 

Stand die Beamtin oder der Beamte im maßgeblichen 
Zeitraum zwar noch im Dienst des abgebenden Dienst-
herrn, war aufgrund einer Abordnung zum aufnehmen-
den Dienstherrn aber bereits für diesen tätig, ist aus-
nahmsweise der aufnehmende Dienstherr (zumindest im 
Innenverhältnis gegenüber dem abgebenden Dienst-
herrn) zur Nachzahlung verpfl ichtet, da ihm allein die 
Tätigkeit zu Gute gekommen ist.

Auch bei Dienstherrenwechseln wird bei mehreren An-
trägen/Widersprüchen pro Person der Entschädigungs-
anspruch nur einmal ausgelöst (siehe oben Nummer 3.1 
am Ende).

6.2

Verfahrensrechtliche Folgen eines Dienstherrenwechsels 

Wird eine Beamtin oder ein Beamter nach Erhebung 
 eines Widerspruchs zu einem anderen Dienstherrn ver-
setzt, endet mit Wirksamwerden der Versetzung grund-
sätzlich die örtliche Zuständigkeit des abgebenden 
Dienstherrn und dieser kann nicht mehr über den Wider-
spruch entscheiden. Aus Gründen der Verfahrensökono-
mie kann die bisher zuständige Behörde ein bei ihr an-
hängiges Verwaltungsverfahren (wozu auch das Wider-
spruchsverfahren zählt) aber nach §  3 Absatz  3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung fortführen, wenn dies unter Wahrung 
der Interessen der Beteiligten der einfachen und zweck-
mäßigen Durchführung des Verfahrens dient und die 
nunmehr zuständige Behörde der Fortführung durch die 
ursprünglich zuständige Behörde zustimmt.

Im Außenverhältnis sind etwaige Besoldungsnachzah-
lungen von dem Dienstherrn zu leisten, der über den Wi-
derspruch entscheidet. Umfasst die Nachzahlung jedoch 
Beträge, die nach den vorstehenden Ausführungen von 
dem jeweils anderen Dienstherrn zu zahlen wären, kann 
der die Nachzahlung leistende Dienstherr die entspre-
chenden Beträge im Innenverhältnis von dem anderen 
Dienstherrn auf Grundlage des allgemeinen öffent-
lich-rechtlichen Erstattungsanspruchs ersetzt verlangen.

Obwohl auch eine länderübergreifende Versetzung zu ei-
nem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit führt, ist in 
diesen Fällen eine Weiterleitung anhängiger Widersprü-
che an den neuen Dienstherrn ausgeschlossen. Andern-
falls würde eine Behörde eines anderen Landes über 
fremdes Landesrecht befi nden. In den Fällen der länder-
übergreifenden Versetzung ist Anspruchsverpfl ichteter 
für Zeiträume vor dem Wechsel zudem immer der abge-
bende Dienstherr, da auf die beamten- und besoldungs-
rechtliche Stellung der Beamtin/des Beamten nach § 25 
Absatz 5 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der jeweils gelten-
den Fassung ab dem Zeitpunkt der Versetzung die im Be-
reich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften An-
wendung fi nden und eine Besoldungsnachzahlung auf-
grund landesrechtlicher Vorschriften des abgebenden 
Dienstherrn für die Zeit nach der Versetzung mithin aus-
geschlossen ist. Entsprechendes gilt auch bei einer Ver-
setzung zum Bund.

7

Pfändbarkeit und Vererbbarkeit der Entschädigungsan-
sprüche

Der Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes ist pfändbar und vererbbar.

8

Verfahrensrechtliche Abwicklung der anhängigen An-
trags- / Widerspruchsverfahren

4
Keine Lohnsteuerpfl icht und keine Verzinsung

Bei Entschädigungen handelt es sich nicht um Besol-
dungsleistungen, sondern um Ersatz eines immateriellen 
Schadens. 

Die Entschädigungsbeträge sind nicht steuerpfl ichtig 
und unterliegen daher nicht dem Lohnsteuerabzug. 

Sie werden nicht verzinst. Lediglich Prozesszinsen ste-
hen ab Rechtshängigkeit zu, also ab Klageerhebung. Ein 
Anspruch auf Verzinsung ab Antragstellung oder Wider-
spruchserhebung besteht daher nicht. 

5
Versorgungsberechtigte Personen

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich aufgrund der 
vorliegenden Sachverhalte nicht zu möglichen Entschä-
digungsansprüchen für Zeiträume, in denen nach Ein-
tritt oder Versetzung in den Ruhestand Versorgungsbe-
züge gewährt werden, äußern müssen, so dass sich aus 
den Urteilen dementsprechend keine Ansprüche ableiten 
lassen. 

Aus materiell-rechtlicher Sicht endete in den Fällen, in 
denen der Versorgungsfall unter Geltung des früheren 
Besoldungsdienstalters- beziehungsweise Lebensalters-
systems eintrat, die ersatzpfl ichtige Diskriminierung 
nicht bereits mit dem Eintritt des Versorgungsfalls, son-
dern erst mit der Umstellung des Besoldungssystems auf 
Erfahrungsstufen und der Überleitung der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger in die neuen 
Grundgehaltstabellen zum 1. Juni 2013. Bis zum 31. Mai 
2013 setzte sich die Altersdiskriminierung aus der akti-
ven Besoldungszeit fort, da das Ruhegehalt auf der 
Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, zu de-
nen das Grundgehalt und die Erfahrungsstufe unter Gel-
tung des früheren Besoldungsdienstalters- beziehungs-
weise Lebensalterssystem gehören, berechnet wird. Ent-
schädigungsansprüche wegen Diskriminierung sind bei 
Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen versorgungsbe-
rechtigten Personen daher nicht nur für Zeiträume ihrer 
aktiven Dienstzeit, sondern auch nach ihrem Eintritt 
oder ihrer Versetzung in den Ruhestand zu gewähren, 
längstens bis zum 31. Mai 2013. Der Entschädigungsbe-
trag in Höhe von 100 Euro monatlich unterliegt keiner 
Kürzung dahingehend, dass der Ruhegehaltsatz auf ihn 
angewendet wird. 

6
Ansprüche und Zahlungspfl icht bei Dienstherrenwechsel

6.1
Materielle Folgen eines Dienstherrenwechsels

In Abkehr von der früheren Rechtsauffassung, dass der 
aufnehmende Dienstherr in Fällen einer dienstherrnü-
bergreifenden Versetzung gleich einem Gesamtrechts-
nachfolger in sämtliche Rechte und Pfl ichten des abge-
benden Dienstherrn einrücke, mithin auch zur Zahlung 
rückwirkender Besoldungsanpassungen verpfl ichtet sei 
(so seinerzeit VG Münster, Urteil vom 12. Dezember 2013, 
Az. 4 K 3024/12; VG Düsseldorf, Urteil vom 1. Juli 2011, 
Az. 13 K 3619/10; OVG Münster, Beschluss vom 20. März 
2012, Az. 6 A 2125/11), ist infolge der neuesten Recht-
sprechung des OVG Münster (Urteil vom 16. März 2016, 
Az. 6 A 190/14) grundsätzlich der jeweils bezügezah-
lende Dienstherr zahlungspfl ichtig. Der Entschädigungs-
anspruch ist also grundsätzlich von dem Arbeitgeber 
(Dienstherrn) zu verwirklichen, der in dem betreffenden 
Zeitabschnitt jeweils die diskriminierende Handlung, 
das heißt die Bezügezahlung, ausgeführt hat. Dem liegt 
der Gedanke zugrunde, dass diesem auch die Dienstleis-
tung der Beamtin oder des Beamten zu Gute gekommen 
ist. Bei Dienstherrenwechseln sind der abgebende und 
der aufnehmende Dienstherr somit in der Regel für je-
weils den Zeitabschnitt, in dem sie die Bezüge nach den 
altersdiskriminierend wirkenden Vorschriften gezahlt 
haben, ausgleichspfl ichtig. Die Haftung oder Ausgleichs-
pfl icht des abgebenden Dienstherrn endet in der Regel 
mit dem Monat, für den er letztmalig Bezüge gezahlt hat. 
Die Haftung oder Ausgleichspfl icht des aufnehmenden 
Dienstherrn beginnt mit dem Monat, in dem er die Be-
züge zu zahlen hat. 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 30. April 2018 197

Verbindung mit §§  29 bis 31 und 41 des Landesbesol-
dungsgesetzes möglicherweise eine höhere Erfahrungs-
stufe ergibt. Für die Neuberechnung und Neufestsetzung 
der Erfahrungsstufe ist für den Landesbereich die jewei-
lige personalaktenführende Dienststelle, für die Zahl-
barmachung einer höheren Erfahrungsstufe anschlie-
ßend das Landesamt für Besoldung und Versorgung des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 

Die Festsetzung einer höheren Erfahrungsstufe kommt 
abhängig vom Zeitpunkt des Eingangs des (zeitlich äl-
testen) Schreibens (Antrags/ Widerspruchs) zahlungs-
wirksam jeweils ab Beginn des Jahres der Einlegung des 
(zeitlich ältesten) Antrags/ Widerspruchs in Betracht, 
also zum Beispiel bei Eingang des Schreibens im Jahr 
2014 ab dem 1. Januar 2014, im Jahr 2015 ab dem 1. Ja-
nuar 2015, im Jahr 2013 allerdings frühestens ab dem 1. 
Juni 2013, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen 
Erfahrungsstufensystems. Bei Eingang des Schreibens 
im Jahr 2012 oder in Vorjahren kann eine höhere Erfah-
rungsstufe ebenfalls erst frühestens ab dem 1. Juni 2013 
zahlungswirksam festgesetzt werden.

Die zahlungswirksame Festsetzung einer höheren Erfah-
rungsstufe für Zeiträume vor dem 1. Juni 2013 ist nicht 
möglich. Die Zeiträume, für die nach den vorstehenden 
Ausführungen ein Anspruch auf Entschädigung nach 
§ 15 Absatz 2 in Verbindung mit § 24 Nummer 1 des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bestehen kann, 
und die Zeiträume, für die sich eine höhere Erfahrungs-
stufenfestsetzung ergeben kann, können sich somit in 
keinem Fall überschneiden. Sie schließen sich gegensei-
tig aus. 

Für Zeiträume ab dem 1. Juni 2013 ist eine zahlungs-
wirksame Festsetzung einer höheren Erfahrungsstufe bei 
einem noch offenen Antrag/Widerspruch wegen Alters-
diskriminierung auch dann möglich, wenn bereits auf-
grund eines im Jahr 2016 oder 2017 gestellten Antrages 
nach § 91 Absatz 13 des Landesbesoldungsgesetzes eine 
höhere Erfahrungsstufenfestsetzung für das Jahr 2016 
oder 2017 (jeweils frühestens mit Wirkung ab dem 1. Ja-
nuar) erfolgt ist.

Zahlungen aufgrund einer höheren Erfahrungsstufe sind 
steuerpfl ichtiger Arbeitslohn im Kalenderjahr des Zu-
fl usses. Soweit die Nachzahlung einen Zeitraum von 
mehr als zwölf Monaten umfasst, liegen außerordentliche 
Einkünfte im Sinne des §  34 Absatz  2 Nummer  4 des 
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Oktober 2009 (BGBl.  I S.  3366, 3862), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl.  I S. 3214) geändert worden ist, vor, die ge-
mäß dieser Vorschrift nach der sogenannten Fünftelrege-
lung zu besteuern sind, wenn die weiteren Voraussetzun-
gen erfüllt sind.

Anträge, die erst nach dem 30. Juni 2017 eingegangen 
sind, können ausnahmslos nicht berücksichtigt werden. 
Das Antragsrecht ist endgültig mit Ablauf des 30. Juni 
2017 erloschen (§ 91 Absatz 13 Satz 3 des Landesbesol-
dungsgesetzes). Das gilt gleichermaßen für nach dem In-
krafttreten des § 91 Absatz 13 des Landesbesoldungsge-
setzes gestellte Anträge, die sich ausdrücklich auf §  91 
Absatz  13 des Landesbesoldungsgesetzes beziehen, wie 
auch für sonstige Anträge/Widersprüche, mit denen eine 
Altersdiskriminierung gerügt wird.

9
Zusatzinformation: Behandlung noch anhängiger Klage-
verfahren

Soweit gegen den Widerspruchsbescheid Klage erhoben 
und über die Klage noch nicht rechtskräftig entschieden 
wurde, ist im Klageverfahren nach Maßgabe dieses 
Runderlasses abzuhelfen, soweit die Anspruchsvoraus-
setzungen gegeben sind. 

Den Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird 
empfohlen, entsprechend zu verfahren.

8.1
Behandlung aller Verfahren als Widerspruchsverfahren

Zur Abkürzung der Verfahren sind alle Schreiben, mit 
denen bei weiter Auslegung eine unionsrechtswidrige Al-
tersdiskriminierung gerügt wird, unabhängig von ihrer 
Bezeichnung (als Antrag oder als Widerspruch) als Wi-
derspruch im Sinne des erforderlichen beamtenrechtli-
chen Vorverfahrens gemäß § 54 Absatz 2 Satz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 
(BGBl.  I S.  1570) geändert worden ist, §  103 Absatz  1 
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes zu behandeln und di-
rekt durch Widerspruchsbescheid zu bescheiden. Dies 
gilt zum Beispiel sowohl für Fälle, in denen Schadener-
satz- oder Entschädigungsansprüche wegen einer Alters-
diskriminierung geltend gemacht wurden, aber auch für 
Fälle, in denen mit Verweis auf das altersdiskriminie-
rende Besoldungssystem die Besoldung aus der höchsten 
Besoldungsdienstalters- beziehungsweise Lebensalters-
stufe beantragt wurde oder eine Besoldung nach Erfah-
rungsstufen statt Besoldungsdienstalters- beziehungs-
weise Lebensaltersstufen begehrt wurde. 

Auf die als Anlagen beigefügten Mustertexte wird hinge-
wiesen. Bei den Anlagen 1 bis 3 handelt es sich um Mus-
terwiderspruchsbescheide für Personen, die im Zeit-
punkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids Besol-
dungsempfängerin oder Besoldungsempfänger sind, bei 
den Anlagen 4 bis 6 handelt es sich um Musterwider-
spruchsbescheide für Personen, die zu diesem Zeitpunkt 
versorgungsberechtigt sind.

8.2
Berücksichtigung des §  91 Absatz  13 des Landesbesol-
dungsgesetzes 

Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgeset-
zes vom 14. Juni 2016 ist § 91 Absatz 13 des Landesbe-
soldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S.  94) geändert worden ist, 
eingeführt worden, nach dem auf Antrag eine Neube-
rechnung der Erfahrungsstufe auf Grundlage der §  91 
Absatz  13 in Verbindung mit §§  29 bis 31 und 41 des 
Landesbesoldungsgesetzes anstelle der Stufenzuordnung 
durch die §§  1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der 
vorhandenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Rich-
ter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger in die neuen Grundgehaltstabellen vom 16. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 234) erfolgt. 

Noch offene Anträge/Widersprüche wegen Altersdiskri-
minierung mit einem Eingangsdatum bis zum 30. Juni 
2017, also innerhalb der gesetzlichen Frist zur Antrag-
stellung nach §  91 Absatz  13 des Landesbesoldungsge-
setzes, können über Nummer  7.2 des Runderlasses des 
Ministeriums der Finanzen – Änderungen im Besol-
dungsrecht durch das Dienstrechtsmodernisierungsge-
setz vom 14. Juni 2016 Durchführungshinweise zu §  91 
Absatz 13 des Landesbesoldungsgesetzes – vom 19. De-
zember 2016 (MBl. NRW. S.868) hinausgehend aufgrund 
einer weiten Auslegung der Anträge/Widersprüche und 
der gesetzlichen Regelung gleichzeitig auch als Anträge 
nach §  91 Absatz  13 des Landesbesoldungsgesetzes ge-
deutet werden. Auch hier ist der oben unter Nummer 8.1 
genannte (weite) Auslegungsmaßstab anzulegen. Das 
heißt, unabhängig von der Bezeichnung als Antrag oder 
Widerspruch und insbesondere unabhängig davon, ob in 
dem Schreiben eine Entschädigung/ ein Schadenersatz 
oder eine höhere oder die höchste Besoldungsdienstal-
ters-, Lebensalters- oder Erfahrungsstufe begehrt wurde, 
ist eine Umdeutung (auch bei Eingangsdatum des An-
trags bereits vor dem 1. Juni 2013) in einen Antrag nach 
§  91 Absatz  13 des Landesbesoldungsgesetzes möglich. 
Voraussetzung ist, dass die Betroffenen die Umdeutung 
wünschen. Sie sind deshalb auf diese Möglichkeit hinzu-
weisen. Die Information sollte im Rahmen des Erlasses 
der Widerspruchsbescheide – rechtlich außerhalb der 
Entscheidung über den Widerspruch – erfolgen (siehe 
Anlagen 1 bis 6 am Ende). 

Bei entsprechendem Wunsch der Betroffenen (Muster-
schreiben Anlage 7) ist in einem neuen Verwaltungsver-
fahren zu überprüfen, ob sich bei einer Neuberechnung 
der Erfahrungsstufe auf Grundlage der § 91 Absatz 13 in 
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Anlage 1 
 

Muster NRW Kein Anspruch - Besoldung 
<Frau> 
<Herrn> 
<Name und Anschrift> 

Personalnummer:  

Ansprüche wegen altersdiskriminierender Besoldung;  
Ihr(e) Schreiben vom……….., Eingang am……. 

Sehr geehrte Frau, 
Sehr geehrter Herr, 

mit Schreiben vom < Datum, ggf. mehrere >, hier eingegangen am < Datum, ggf. mehrere 
>, haben Sie Zahlung Ihres Grundgehalts aus der höchsten Stufe Ihrer Besoldungsgruppe bzw. 
Neuberechnung Ihrer Besoldung bzw. Schadenersatz/Entschädigung geltend gemacht. Zur 
Begründung haben Sie sich darauf berufen, dass Ihre Besoldung an das Lebensalter anknüpfe 
und daher gegen das unionsrechtliche Verbot einer Altersdiskriminierung verstoße. Ihrer Bitte 
bzw. Ihrem Einverständnis entsprechend ist Ihr Verfahren außergerichtlich ruhend gestellt 
worden. 

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
die maßgeblichen Rechtsfragen höchstrichterlich entschieden haben (vgl. Urteile des EuGH 
vom 19. Juni 2014 (C-501/12 u.a.) und 9. September 2015 (C-20/13) und des BVerwG vom 
30. Oktober 2014 (2 C 6.13 u.a.), vom 6. April 2017 (2 C 11.16 und 2 C 12.16), vom 16. No-
vember 2017 (2 C 11.17) und vom 14. Dezember 2017 (2 C 15.17)), wird Ihr Verfahren wie-
der aufgegriffen und ergeht nach § 54 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, § 103 Ab-
satz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes NRW i.V. m. § 73 Absatz 3 der Verwaltungsge-
richtsordnung an Sie folgender  
 
Widerspruchsbescheid: 
1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. 
2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Aufwendungen werden nicht erstattet.  
 
Begründung: 
Ihr Widerspruch ist /Ihre Widersprüche sind zulässig, aber unbegründet. 
 
Die in NRW bis zum 31. Mai 2013 geltende Anknüpfung der Besoldung in der Besoldungs-
ordnung A an das Besoldungsdienstalter bzw. in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der 
Besoldungsordnung R an das Lebensalter (§§ 27 und 28 bzw. §§ 37 und 38 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bzw. des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW)) hat nach der Rechtspre-
chung gegen das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen. Die Überlei-
tungsregelungen (§§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
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amten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die 
neuen Grundgehaltstabellen) sowie das in NRW ab dem 1. Juni 2013 geltende Erfahrungsstu-
fensystem aufgrund des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
2013, 234) sind unionsrechtskonform. 
 
a) Kein Anspruch auf Besoldung aus einer höheren oder der höchsten Stufe der jeweiligen 
Besoldungsgruppe für Zeiträume bis zum 31. Mai 2013 
Zur Rechtsfolge hat das BVerwG entschieden, dass die bis zum 31. Mai 2013 erfolgte Alters-
diskriminierung nicht durch eine Einstufung in eine höhere oder gar die höchste Stufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe des früheren Besoldungssystems ausgeglichen werden kann. Da 
die unzulässige Anknüpfung an das Alter sämtliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter mit gestuftem Grundgehalt betraf, bestand bis Ende Mai 2013 kein gültiges Bezugs-
system, an dem sich eine diskriminierungsfreie Besoldung orientieren könnte. 
 
Somit ergibt sich für Sie infolge der Rechtsprechung des BVerwG kein Anspruch auf Besol-
dung aus einer höheren oder der höchsten Stufe Ihrer jeweiligen Besoldungsgruppe. 
 
b) Keine Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) bzw. kein unionsrechtlicher Haftungsanspruch 
Den Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern steht als Ausgleich für die 
frühere, an das Lebensalter anknüpfende altersdiskriminierende Bemessung ihrer Dienstbezü-
ge unter individuell zu prüfenden Voraussetzungen ggf. allerdings ein Anspruch auf Entschä-
digung gegenüber ihrem Dienstherrn nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG bzw. 
ein Zahlungsanspruch auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen als Besoldungsgesetzgeber zu. Eine Kumulation dieser beiden 
Ansprüche ist jedoch ausgeschlossen. 

Der Anspruch, der vom BVerwG pauschal auf 100 Euro für jeden Anspruchsmonat festgelegt 
worden ist, besteht, wenn  

- Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter ihre Dienstbezüge individuell und 
schriftlich als altersdiskriminierend beanstandet haben, 

- deren Dienstbezüge ihre Rechtsgrundlage in altersgestuften Systemen hatten (Besol-
dungsordnung A sowie in der Besoldungsordnung R Besoldungsgruppen R 1 und R 
2), 

- für Monate oder Teile von Monaten, in denen tatsächlich Dienstbezüge zugeflossen 
sind,  

- für Zeiträume, in denen das Grundgehalt (noch) nicht aus der höchsten Besoldungs-
dienstalters- bzw. Lebensaltersstufe gezahlt worden ist und 

- längstens bis zum 31. Mai 2013. 

Ein Anspruch besteht hingegen nicht 

- für volle Monate ohne Anspruch auf Dienstbezüge (Zeiten von Beurlaubung ohne Be-
züge, Elternzeit u.a.), 
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- für Monate, in denen Dienstbezüge aus der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe 
der Grundgehaltstabelle gezahlt wurden, 

- für Anwärterinnen und Anwärter und 
- ab dem Monat Juni 2013. 

Anspruchszeitraum: 

Hinsichtlich des Anspruchszeitraums kommt es auf die individuelle Geltendmachung der An-
sprüche im Einzelfall an. Haben Betroffene ihre Ansprüche erstmals ab dem 9. November 
2011 geltend gemacht - und damit später als zwei Monate nach der Entscheidung des EuGH 
in Sachen „Hennings und Mai“ (EuGH, C-297/10 und C-298/10) -, ist für die Höhe des An-
spruchs auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG die zweimonatige 
Ausschlussfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG maßgebend.  
 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die oder der einzelne Betroffene von der diskriminie-
renden Handlung Kenntnis hatte. Diskriminierende Handlung ist die monatliche Berechnung 
und Auszahlung der Dienstbezüge auf der Basis des diskriminierenden Besoldungssystems. 
Insoweit kommt es für die Kenntniserlangung auf den Eingang der jeweiligen monatlichen 
Bezügezahlung auf dem Konto der Empfängerin bzw. des Empfängers an. Im Hinblick da-
rauf, dass die Bezüge monatlich im Voraus zustehen, werden sie regelmäßig bereits am letz-
ten Bankarbeitstag des Vormonats auf dem Konto gutgeschrieben. Dementsprechend besteht 
ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG i.d.R. nur 
ab dem Monat, der der schriftlichen Geltendmachung des Anspruchs direkt vorausgeht.  

Anträge/ Widersprüche nach dem 30. Juni 2013 begründen für keinen Monat einen Entschä-
digungsanspruch. Die Zweimonatsfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG ist im Hinblick auf den 
Monat Mai 2013 (den letzten Monat mit einer diskriminierenden Besoldung, Beginn der Frist 
mit Auszahlung der Bezüge am 30. April 2013 und Ende der Frist mit Ablauf des 30. Juni 
2013) und vorangegangene Monate (Ende der Frist jeweils zwei Monate nach Eingang der 
Bezüge) nicht gewahrt. Im Hinblick auf die Monate ab Juni 2013 lag keine unionsrechtswid-
rige Besoldung mehr vor, aufgrund derer Ansprüche mit Erfolg geltend gemacht werden 
könnten. 

Ein über den auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG hinausge-
hender Anspruch auf Zahlung aus dem unionsrechtlichen Haftungsanspruch ergibt sich nicht. 
Dieser ist stets erst für den auf die Geltendmachung folgenden Monat einer altersdiskriminie-
renden Besoldung begründet. Die Rückwirkung für das gesamte Kalenderjahr der Geltendma-
chung ist ausgeschlossen (BVerwG, Urteile vom 6. April 2017 – 2 C 11.16 Rn. 55 und vom 
16. November 2017 – 2 C 11.17 Rn. 14), ihr steht der Grundsatz der zeitnahen Geltendma-
chung entgegen.  

Demzufolge ergibt sich für Sie kein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 
24 Nummer 1 AGG oder auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs. 

c) Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 73 Absatz 3 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung i. V. m. § 80 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen.  
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< Rechtsmittelbelehrung > 
 
 
Nur nachrichtlich/ außerhalb des Widerspruchsbescheids: Ggf. Neufestsetzung der Erfah-
rungsstufe für Zeiträume ab dem 1. Juni 2013 aufgrund des § 91 Absatz 13 des Landesbesol-
dungsgesetzes (LBesG NRW) in einem neuen Verwaltungsverfahren 

Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 14. Juni 2016 ist § 91 Absatz 
13 LBesG NRW eingeführt worden, nach dem auf Antrag eine Neuberechnung der Erfah-
rungsstufe auf Grundlage der § 91 Absatz 13 i.V.m. §§ 29 bis 31 und 41 LBesG NRW anstel-
le der Stufenzuordnung durch §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabellen erfolgt. Diese Vorschrift kann nun auch auf 
noch nicht bestandskräftig beschiedene Altanträge wegen einer diskriminierungsfreien Besol-
dung und Versorgung angewendet werden. 

Bitte teilen Sie Ihrer personalaktenführenden Dienststelle unter Verwendung des anliegenden 
Musterschreibens und unter Beifügung der anliegenden Bescheinigung des LBV NRW 

innerhalb eines Monats schriftlich  

mit, wenn Sie wünschen, dass Ihr im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführtes Schrei-
ben bzw. Ihre im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführten Schreiben auch als An-
trag/Anträge nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW ausgelegt wird/werden. Ihre personalakten-
führende Dienststelle wird dann in einem neuen Verwaltungsverfahren eine Neuberechnung 
und ggfs. Neufestsetzung Ihrer Erfahrungsstufe vornehmen. Eine höhere Erfahrungsstufe 
würde anschließend vom LBV NRW zahlbar gemacht. 

Eine neue Stufenfestsetzung kommt zahlungswirksam ab dem ersten Tag des Kalenderjahres, 
in dem Ihr(e) o.a. Schreiben eingegangen ist/ sind, frühestens jedoch ab dem 1. Juni 2013, 
dem Tag des Inkrafttretens des neuen Erfahrungsstufensystems aufgrund des Dienstrechtsan-
passungsgesetzes, in Betracht. 

Unterlagen und Nachweise, die nach Ihrer Auffassung zu einer höheren Erfahrungsstufenfest-
setzung führen, sind nicht beim LBV NRW, sondern direkt bei Ihrer personalaktenführenden 
Dienststelle einzureichen. Bei Fragen zu den Erfahrungsstufen wenden Sie sich bitte ebenfalls 
unmittelbar an Ihre personalaktenführende Dienststelle.  
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Anlage 2 
 

Muster bei Antrag vor dem 9. November 2011 und zu bejahendem Anspruch NRW - Besol-
dung 
 
<Frau> 
<Herrn> 
<Name und Anschrift> 

Personalnummer:  

Ansprüche wegen altersdiskriminierender Besoldung;  
Ihr(e) Schreiben vom……, Eingang am……. 

Sehr geehrte Frau, 
Sehr geehrter Herr, 

mit Schreiben vom < Datum, ggf. mehrere >, hier eingegangen am < Datum, ggf. mehrere 
>, haben Sie Zahlung Ihres Grundgehalts aus der höchsten Stufe Ihrer Besoldungsgruppe bzw. 
Neuberechnung Ihrer Besoldung bzw. Schadenersatz/Entschädigung geltend gemacht. Zur 
Begründung haben Sie sich darauf berufen, dass Ihre Besoldung an das Lebensalter anknüpfe 
und daher gegen das unionsrechtliche Verbot einer Altersdiskriminierung verstoße. Ihrer Bitte 
bzw. Ihrem Einverständnis entsprechend ist Ihr Verfahren außergerichtlich ruhend gestellt 
worden. 

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
die maßgeblichen Rechtsfragen höchstrichterlich entschieden haben (vgl. Urteile des EuGH 
vom 19. Juni 2014 (C-501/12 u.a.) und 9. September 2015 (C-20/13) und des BVerwG vom 
30. Oktober 2014 (2 C 6.13 u.a.), vom 6. April 2017 (2 C 11.16 und 2 C 12.16), vom 16. No-
vember 2017 (2 C 11.17) ) und vom 14. Dezember 2017 (2 C 15.17)), wird Ihr Verfahren 
wieder aufgegriffen und ergeht nach § 54 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, § 103 
Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes NRW i.V. m. § 73 Absatz 3 der Verwaltungsge-
richtsordnung an Sie folgender  
 
Widerspruchsbescheid: 
1. Sie erhalten eine Entschädigung in Höhe von <Betrag>, im Übrigen wird Ihr Wider-
spruch zurückgewiesen. 
2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Ihnen entstandene Aufwendungen werden erstattet, 
soweit Ihr Widerspruch erfolgreich ist. Das gilt auch für die Gebühren und Auslagen 
eines von Ihnen hinzugezogenen Rechtsanwalts oder sonstigen Bevollmächtigten.  
 
 
Begründung: 
Ihr Widerspruch ist /Ihre Widersprüche sind zulässig, aber nur teilweise begründet. 
 
Die in NRW bis zum 31. Mai 2013 geltende Anknüpfung der Besoldung in der Besoldungs-
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ordnung A an das Besoldungsdienstalter bzw. in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der 
Besoldungsordnung R an das Lebensalter (§§ 27 und 28 bzw. §§ 37 und 38 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bzw. des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW)) hat nach der Rechtspre-
chung gegen das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen. Die Überlei-
tungsregelungen (§§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die 
neuen Grundgehaltstabellen) sowie das in NRW ab dem 1. Juni 2013 geltende Erfahrungsstu-
fensystem aufgrund des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
2013, 234) sind unionsrechtskonform. 
 
a) Kein Anspruch auf Besoldung aus einer höheren oder der höchsten Stufe der jeweiligen 
Besoldungsgruppe für Zeiträume bis zum 31. Mai 2013 
Zur Rechtsfolge hat das BVerwG entschieden, dass die bis zum 31. Mai 2013 erfolgte Alters-
diskriminierung nicht durch eine Einstufung in eine höhere oder gar die höchste Stufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe des früheren Besoldungssystems ausgeglichen werden kann. Da 
die unzulässige Anknüpfung an das Alter sämtliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter mit gestuftem Grundgehalt betraf, bestand bis Ende Mai 2013 kein gültiges Bezugs-
system, an dem sich eine diskriminierungsfreie Besoldung orientieren könnte. 
 
Somit ergibt sich für Sie infolge der Rechtsprechung des BVerwG kein Anspruch auf Besol-
dung aus einer höheren oder der höchsten Stufe Ihrer jeweiligen Besoldungsgruppe. 
 
b) Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) 
Den Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern steht als Ausgleich für die 
frühere, an das Lebensalter anknüpfende altersdiskriminierende Bemessung ihrer Dienstbezü-
ge unter individuell zu prüfenden Voraussetzungen ggf. allerdings ein Anspruch auf Entschä-
digung gegenüber ihrem Dienstherrn nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG bzw. 
ein Zahlungsanspruch auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen als Besoldungsgesetzgeber zu. Eine Kumulation dieser beiden 
Ansprüche ist jedoch ausgeschlossen.  

Der Anspruch, der vom BVerwG pauschal auf 100 Euro für jeden Anspruchsmonat festgelegt 
worden ist, besteht, wenn  

- Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter ihre Dienstbezüge individuell und 
schriftlich als altersdiskriminierend beanstandet haben, 

- deren Dienstbezüge ihre Rechtsgrundlage in altersgestuften Systemen hatten (Besol-
dungsordnung A sowie in der Besoldungsordnung R Besoldungsgruppen R 1 und R 
2), 

- für Monate oder Teile von Monaten, in denen tatsächlich Dienstbezüge zugeflossen 
sind,  

- für Zeiträume, in denen das Grundgehalt (noch) nicht aus der höchsten Besoldungs-
dienstalters- bzw. Lebensaltersstufe gezahlt worden ist und 
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- längstens bis zum 31. Mai 2013. 

Ein Anspruch besteht hingegen nicht 

- für volle Monate ohne Anspruch auf Dienstbezüge (Zeiten von Beurlaubung ohne Be-
züge, Elternzeit u.a.), 

- für Monate, in denen Dienstbezüge aus der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe 
der Grundgehaltstabelle gezahlt wurden, 

- für Anwärterinnen und Anwärter und 
- ab dem Monat Juni 2013. 

Anspruchszeitraum: 

Hinsichtlich des Anspruchszeitraums kommt es auf die individuelle Geltendmachung der An-
sprüche im Einzelfall an. Haben Betroffene ihre Ansprüche erstmalig vor dem 9. November 
2011 (also innerhalb von zwei Monaten nach der Entscheidung des EuGH vom 8. September 
2011, C- 297/10 und C- 298/10 „Hennings und Mai“, und damit innerhalb der gesetzlichen 
Ausschlussfrist des § 15 Absatz 4 AGG) geltend gemacht, steht ihnen ein Entschädigungsan-
spruch binnen der Verjährungsfrist des § 195 BGB rückwirkend für drei Jahre zu, jedoch frü-
hestens ab dem Inkrafttreten des AGG am 18. September 2006. Der Anspruchszeitraum endet 
spätestens mit Ablauf des 31. Mai 2013, dem Tag vor dem Inkrafttreten des neuen Erfah-
rungsstufensystems im Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Dienstrechtsanpassungsgesetzes 
vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 2013, 243). 

Demzufolge ergibt sich für Sie ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 
24 Nummer 1 AGG in Höhe von <Betrag>.  

Der Anspruch auf Entschädigung ist unverzinslich und unterliegt nicht der Lohnsteuerpflicht. 

c) Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 73 Absatz 3 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung i. V. m. § 80 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 
 
< Rechtsmittelbelehrung > 
 

Nur nachrichtlich/ außerhalb des Widerspruchsbescheids: Ggf. Neufestsetzung der Erfah-
rungsstufe für Zeiträume ab dem 1. Juni 2013 aufgrund des § 91 Absatz 13 des Landesbesol-
dungsgesetzes (LBesG NRW) in einem neuen Verwaltungsverfahren 

Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 14. Juni 2016 ist § 91 Absatz 
13 LBesG NRW eingeführt worden, nach dem auf Antrag eine Neuberechnung der Erfah-
rungsstufe auf Grundlage der § 91 Absatz 13 i.V.m. §§ 29 bis 31 und 41 LBesG NRW anstel-
le der Stufenzuordnung durch §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabellen erfolgt. Diese Vorschrift kann nun auch auf 
noch nicht bestandskräftig beschiedene Altanträge wegen einer diskriminierungsfreien Besol-
dung und Versorgung angewendet werden. 
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Bitte teilen Sie Ihrer personalaktenführenden Dienststelle unter Verwendung des anliegenden 
Musterschreibens und unter Beifügung der anliegenden Bescheinigung des LBV NRW 

innerhalb eines Monats schriftlich  

mit, wenn Sie wünschen, dass Ihr im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführtes Schrei-
ben bzw. Ihre im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführten Schreiben auch als An-
trag/Anträge nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW ausgelegt wird/werden. Ihre personalakten-
führende Dienststelle wird dann in einem neuen Verwaltungsverfahren eine Neuberechnung 
und ggfs. Neufestsetzung Ihrer Erfahrungsstufe vornehmen. Eine höhere Erfahrungsstufe 
würde anschließend vom LBV NRW zahlbar gemacht. 

Eine neue Stufenfestsetzung kommt zahlungswirksam ab dem ersten Tag des Kalenderjahres, 
in dem Ihr(e) o.a. Schreiben eingegangen ist/ sind, frühestens jedoch ab dem 1. Juni 2013, 
dem Tag des Inkrafttretens des neuen Erfahrungsstufensystems aufgrund des Dienstrechtsan-
passungsgesetzes, in Betracht. 

Unterlagen und Nachweise, die nach Ihrer Auffassung zu einer höheren Erfahrungsstufenfest-
setzung führen, sind nicht beim LBV NRW, sondern direkt bei Ihrer personalaktenführenden 
Dienststelle einzureichen. Bei Fragen zu den Erfahrungsstufen wenden Sie sich bitte ebenfalls 
unmittelbar an Ihre personalaktenführende Dienststelle. 
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Anlage 3 
 

Muster bei Antrag ab dem 9. November 2011 und zu bejahendem Anspruch NRW - Besoldung 
 

<Frau> 
<Herrn> 
<Name und Anschrift> 

Personalnummer:  

Ansprüche wegen altersdiskriminierender Besoldung;  
Ihr(e) Schreiben vom…………., Eingang am…….. 

Sehr geehrte Frau, 
Sehr geehrter Herr, 

mit Schreiben vom < Datum, ggf. mehrere >, hier eingegangen am < Datum, ggf. mehrere 
>, haben Sie Zahlung Ihres Grundgehalts aus der höchsten Stufe Ihrer Besoldungsgruppe bzw. 
Neuberechnung Ihrer Besoldung bzw. Schadenersatz/Entschädigung geltend gemacht. Zur 
Begründung haben Sie sich darauf berufen, dass Ihre Besoldung an das Lebensalter anknüpfe 
und daher gegen das unionsrechtliche Verbot einer Altersdiskriminierung verstoße. Ihrer Bitte 
bzw. Ihrem Einverständnis entsprechend ist Ihr Verfahren außergerichtlich ruhend gestellt 
worden. 

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
die maßgeblichen Rechtsfragen höchstrichterlich entschieden haben (vgl. Urteile des EuGH 
vom 19. Juni 2014 (C-501/12 u.a.) und 9. September 2015 (C-20/13) und des BVerwG vom 
30. Oktober 2014 (2 C 6.13 u.a.), vom 6. April 2017 (2 C 11.16 und 2 C 12.16), vom 16. No-
vember 2017 (2 C 11.17) und vom 14. Dezember 2017 (2 C 15.17)), wird Ihr Verfahren wie-
der aufgegriffen und ergeht nach § 54 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, § 103 Ab-
satz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes NRW i.V. m. § 73 Absatz 3 der Verwaltungsge-
richtsordnung an Sie folgender  
 
Widerspruchsbescheid: 
1. Sie erhalten eine Entschädigung in Höhe von <Betrag>, im Übrigen wird Ihr Wider-
spruch zurückgewiesen. 
2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Ihnen entstandene Aufwendungen werden erstattet, 
soweit Ihr Widerspruch erfolgreich ist. Das gilt auch für die Gebühren und Auslagen 
eines von Ihnen hinzugezogenen Rechtsanwalts oder sonstigen Bevollmächtigten. 
 
Begründung: 
Ihr Widerspruch ist /Ihre Widersprüche sind zulässig, aber nur teilweise begründet. 
 
Die in NRW bis zum 31. Mai 2013 geltende Anknüpfung der Besoldung in der Besoldungs-
ordnung A an das Besoldungsdienstalter bzw. in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der 
Besoldungsordnung R an das Lebensalter (§§ 27 und 28 bzw. §§ 37 und 38 des Bundesbesol-
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dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bzw. des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW)) hat nach der Rechtspre-
chung gegen das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen. Die Überlei-
tungsregelungen (§§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die 
neuen Grundgehaltstabellen) sowie das in NRW ab dem 1. Juni 2013 geltende Erfahrungsstu-
fensystem aufgrund des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
2013, 234) sind unionsrechtskonform. 
 
a) Kein Anspruch auf Besoldung aus einer höheren oder der höchsten Stufe der jeweiligen 
Besoldungsgruppe für Zeiträume bis zum 31. Mai 2013 
Zur Rechtsfolge hat das BVerwG entschieden, dass die bis zum 31. Mai 2013 erfolgte Alters-
diskriminierung nicht durch eine Einstufung in eine höhere oder gar die höchste Stufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe des früheren Besoldungssystems ausgeglichen werden kann. Da 
die unzulässige Anknüpfung an das Alter sämtliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter mit gestuftem Grundgehalt betraf, bestand bis Ende Mai 2013 kein gültiges Bezugs-
system, an dem sich eine diskriminierungsfreie Besoldung orientieren könnte. 
 
Somit ergibt sich für Sie infolge der Rechtsprechung des BVerwG kein Anspruch auf Besol-
dung aus einer höheren oder der höchsten Stufe Ihrer jeweiligen Besoldungsgruppe. 
 
b) Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) bzw. unionsrechtlicher Haftungsanspruch 
Den Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern steht als Ausgleich für die 
frühere, an das Lebensalter anknüpfende altersdiskriminierende Bemessung ihrer Dienstbezü-
ge unter individuell zu prüfenden Voraussetzungen ggf. allerdings ein Anspruch auf Entschä-
digung gegenüber ihrem Dienstherrn nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG bzw. 
ein Zahlungsanspruch auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen als Besoldungsgesetzgeber zu. Eine Kumulation dieser beiden 
Ansprüche ist jedoch ausgeschlossen. 

Der Anspruch, der vom BVerwG pauschal auf 100 Euro für jeden Anspruchsmonat festgelegt 
worden ist, besteht, wenn  

- Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter ihre Dienstbezüge individuell und 
schriftlich als altersdiskriminierend beanstandet haben, 

- deren Dienstbezüge ihre Rechtsgrundlage in altersgestuften Systemen hatten (Besol-
dungsordnung A sowie in der Besoldungsordnung R Besoldungsgruppen R 1 und R 
2), 

- für Monate oder Teile von Monaten, in denen tatsächlich Dienstbezüge zugeflossen 
sind,  

- für Zeiträume, in denen das Grundgehalt (noch) nicht aus der höchsten Besoldungs-
dienstalters- bzw. Lebensaltersstufe gezahlt worden ist und 

- längstens bis zum 31. Mai 2013. 

Ein Anspruch besteht hingegen nicht 
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- für volle Monate ohne Anspruch auf Dienstbezüge (Zeiten von Beurlaubung ohne Be-
züge, Elternzeit u.a.), 

- für Monate, in denen Dienstbezüge aus der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe 
der Grundgehaltstabelle gezahlt wurden, 

- für Anwärterinnen und Anwärter und 
- ab dem Monat Juni 2013. 

Anspruchszeitraum: 

Hinsichtlich des Anspruchszeitraums kommt es auf die individuelle Geltendmachung der An-
sprüche im Einzelfall an. Haben Betroffene ihre Ansprüche erstmalig ab dem 9. November 
2011 geltend gemacht – und damit später als zwei Monate nach der Entscheidung des EuGH 
in Sachen „Hennings und Mai“ (EuGH, C-297/10 und C-298/10) –, ist für die Höhe des An-
spruchs auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG die zweimonatige 
Ausschlussfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG maßgebend. 
 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die oder der einzelne Betroffene von der diskriminie-
renden Handlung Kenntnis hatte. Diskriminierende Handlung ist die monatliche Berechnung 
und Auszahlung der Dienstbezüge auf der Basis des diskriminierenden Besoldungssystems. 
Insoweit kommt es für die Kenntniserlangung auf den Eingang der jeweiligen monatlichen 
Bezügezahlung auf dem Konto der Empfängerin bzw. des Empfängers an. Im Hinblick da-
rauf, dass die Bezüge monatlich im Voraus zustehen, werden sie regelmäßig bereits am letz-
ten Bankarbeitstag des Vormonats auf dem Konto gutgeschrieben. Dementsprechend besteht 
ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG i.d.R. nur 
ab dem Monat, der der schriftlichen Geltendmachung des Anspruchs direkt vorausgeht.  

Anträge/ Widersprüche nach dem 30. Juni 2013 begründen für keinen Monat einen Entschä-
digungsanspruch. Die Zweimonatsfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG ist im Hinblick auf den 
Monat Mai 2013 (den letzten Monat mit einer diskriminierenden Besoldung, Beginn der Frist 
mit Auszahlung der Bezüge am 30. April 2013 und Ende der Frist mit Ablauf des 30. Juni 
2013) und vorangegangene Monate (Ende der Frist jeweils zwei Monate nach Eingang der 
Bezüge) nicht gewahrt. Im Hinblick auf die Monate ab Juni 2013 lag keine unionsrechtswid-
rige Besoldung mehr vor, aufgrund derer Ansprüche mit Erfolg geltend gemacht werden 
könnten. 

Ein über den auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG hinausge-
hender Anspruch auf Zahlung aus dem unionsrechtlichen Haftungsanspruch ergibt sich nicht. 
Dieser ist stets erst für den auf die Geltendmachung folgenden Monat einer altersdiskriminie-
renden Besoldung begründet. Die Rückwirkung für das gesamte Kalenderjahr der Geltendma-
chung ist ausgeschlossen (BVerwG, Urteile vom 6. April 2017 – 2 C 11.16 Rn. 55 und vom 
16. November 2017 – 2 C 11.17 Rn. 14), ihr steht der Grundsatz der zeitnahen Geltendma-
chung entgegen.  

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ergibt sich für Sie eine Entschädigung nach § 15 Ab-
satz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG in Höhe von <Betrag>. 

Der Anspruch auf Entschädigung ist unverzinslich und unterliegt nicht der Lohnsteuerpflicht. 
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c) Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 73 Absatz 3 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung i. V. m. § 80 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 
 
 

< Rechtsmittelbelehrung 
 
Nur nachrichtlich/ außerhalb des Widerspruchsbescheids: Ggf. Neufestsetzung der Erfah-
rungsstufe für Zeiträume ab dem 1. Juni 2013 aufgrund des § 91 Absatz 13 des Landesbesol-
dungsgesetzes (LBesG NRW) in einem neuen Verwaltungsverfahren 

Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 14. Juni 2016 ist § 91 Absatz 
13 LBesG NRW eingeführt worden, nach dem auf Antrag eine Neuberechnung der Erfah-
rungsstufe auf Grundlage der § 91 Absatz 13 i.V.m. §§ 29 bis 31 und 41 LBesG NRW anstel-
le der Stufenzuordnung durch §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabellen erfolgt. Diese Vorschrift kann nun auch auf 
noch nicht bestandskräftig beschiedene Altanträge wegen einer diskriminierungsfreien Besol-
dung und Versorgung angewendet werden. 

Bitte teilen Sie Ihrer personalaktenführenden Dienststelle unter Verwendung des anliegenden 
Musterschreibens und unter Beifügung der anliegenden Bescheinigung des LBV NRW 

innerhalb eines Monats schriftlich  

mit, wenn Sie wünschen, dass Ihr im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführtes Schrei-
ben bzw. Ihre im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführten Schreiben auch als An-
trag/Anträge nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW ausgelegt wird/werden. Ihre personalakten-
führende Dienststelle wird dann in einem neuen Verwaltungsverfahren eine Neuberechnung 
und ggfs. Neufestsetzung Ihrer Erfahrungsstufe vornehmen. Eine höhere Erfahrungsstufe 
würde anschließend vom LBV NRW zahlbar gemacht. 

Eine neue Stufenfestsetzung kommt zahlungswirksam ab dem ersten Tag des Kalenderjahres, 
in dem Ihr(e) o.a. Schreiben eingegangen ist/ sind, frühestens jedoch ab dem 1. Juni 2013, 
dem Tag des Inkrafttretens des neuen Erfahrungsstufensystems aufgrund des Dienstrechtsan-
passungsgesetzes, in Betracht. 

Unterlagen und Nachweise, die nach Ihrer Auffassung zu einer höheren Erfahrungsstufenfest-
setzung führen, sind nicht beim LBV NRW, sondern direkt bei Ihrer personalaktenführenden 
Dienststelle einzureichen. Bei Fragen zu den Erfahrungsstufen wenden Sie sich bitte ebenfalls 
unmittelbar an Ihre personalaktenführende Dienststelle. 
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Anlage 4 
 

Muster NRW Kein Anspruch - Versorgung 
<Frau> 
<Herrn> 
<Name und Anschrift> 

Personalnummer: 

 

Ansprüche wegen altersdiskriminierender Besoldung/ Versorgung;  
Ihr(e) Schreiben vom……, Eingang am…….. 

Sehr geehrte Frau, 
Sehr geehrter Herr, 

mit Schreiben vom < Datum, ggf. mehrere >, hier eingegangen am < Datum, ggf. mehrere 
>, haben Sie gerügt, dass Ihre Besoldung bzw. Ihre Versorgung an das Lebensalter anknüpfe 
und daher gegen das unionsrechtliche Verbot einer Altersdiskriminierung verstoße. Ihrer Bitte 
bzw. Ihrem Einverständnis entsprechend ist Ihr Verfahren außergerichtlich ruhend gestellt 
worden. 

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
die maßgeblichen Rechtsfragen höchstrichterlich entschieden haben (vgl. Urteile des EuGH 
vom 19. Juni 2014 (C-501/12 u.a.) und 9. September 2015 (C-20/13) und des BVerwG vom 
30. Oktober 2014 (2 C 6.13 u.a.), vom 6. April 2017 (2 C 11.16 und 2 C 12.16), vom 16. No-
vember 2017 (2 C 11.17) und vom 14. Dezember 2017 (2 C 15.17)), wird Ihr Verfahren wie-
der aufgegriffen und ergeht nach § 54 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, § 103 Ab-
satz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes NRW i.V. m. § 73 Absatz 3 der Verwaltungsge-
richtsordnung an Sie folgender  
 
Widerspruchsbescheid: 
1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. 
2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Aufwendungen werden nicht erstattet.  
 
Begründung: 
Ihr Widerspruch ist /Ihre Widersprüche sind zulässig, aber unbegründet. 
 
Die in NRW bis zum 31. Mai 2013 geltende Anknüpfung der Besoldung in der Besoldungs-
ordnung A an das Besoldungsdienstalter bzw. in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der 
Besoldungsordnung R an das Lebensalter (§§ 27 und 28 bzw. §§ 37 und 38 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bzw. des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW)) hat nach der Rechtspre-
chung gegen das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen. Die Überlei-
tungsregelungen (§§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die 
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neuen Grundgehaltstabellen) sowie das in NRW ab dem 1. Juni 2013 geltende Erfahrungsstu-
fensystem aufgrund des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
2013, 234) sind unionsrechtskonform. 
 
a) Kein Anspruch auf Besoldung oder Versorgung aus einer höheren oder der höchsten Stufe 
der jeweiligen Besoldungsgruppe für Zeiträume bis zum 31. Mai 2013 
Zur Rechtsfolge hat das BVerwG entschieden, dass die bis zum 31. Mai 2013 erfolgte Alters-
diskriminierung nicht durch eine Einstufung in eine höhere oder gar die höchste Stufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe des früheren Besoldungssystems ausgeglichen werden kann. Da 
die unzulässige Anknüpfung an das Alter sämtliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter mit gestuftem Grundgehalt betraf, bestand bis Ende Mai 2013 kein gültiges Bezugssy-
stem, an dem sich eine diskriminierungsfreie Besoldung orientieren könnte. Dasselbe gilt 
auch für die Versorgung  
 
Somit ergibt sich für Sie infolge der Rechtsprechung des BVerwG kein Anspruch auf Besol-
dung oder Versorgung aus bzw. auf der Basis einer höheren oder der höchsten Stufe Ihrer 
jeweiligen Besoldungsgruppe. 
 
b) Keine Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) bzw. kein unionsrechtlicher Haftungsanspruch 
Den Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern sowie Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfängern steht als Ausgleich für die frühere, an das Lebensalter an-
knüpfende altersdiskriminierende Bemessung ihrer Dienst- oder Versorgungsbezüge unter 
individuell zu prüfenden Voraussetzungen ggf. allerdings ein Anspruch auf Entschädigung 
gegenüber ihrem Dienstherrn nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG bzw. ein Zah-
lungsanspruch auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs gegen das Land 
Nordrhein-Westfalen als Besoldungs- und Versorgungsgesetzgeber zu. Eine Kumulation die-
ser beiden Ansprüche ist jedoch ausgeschlossen. 

Der Anspruch, der vom BVerwG pauschal auf 100 Euro für jeden Anspruchsmonat festgelegt 
worden ist, besteht, wenn  

- Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger ihre Dienst- oder Versorgungsbezüge individuell und 
schriftlich als altersdiskriminierend beanstandet haben, 

- deren Dienst- oder Versorgungsbezüge ihre Rechts- oder Berechnungsgrundlage in al-
tersgestuften Systemen hatten (Besoldungsordnung A sowie in der Besoldungsord-
nung R Besoldungsgruppen R 1 und R 2), 

- für Monate oder Teile von Monaten, in denen tatsächlich Dienst- oder Versorgungsbe-
züge zugeflossen sind,  

- für Zeiträume, in denen das Grundgehalt bzw. die Versorgung (noch) nicht aus bzw. 
auf der Basis der höchsten Besoldungsdienstalters- bzw. Lebensaltersstufe gezahlt 
worden ist und 

- längstens bis zum 31. Mai 2013. 

Ein Anspruch besteht hingegen nicht 
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- für volle Monate ohne Anspruch auf Dienst- oder Versorgungsbezüge (Zeiten von Be-
urlaubung ohne Bezüge, Elternzeit u.a.), 

- für Monate, in denen Dienstbezüge oder Versorgungsbezüge aus bzw. auf der Basis 
der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der Grundgehaltstabelle gezahlt wur-
den, 

- für Anwärterinnen und Anwärter und 
- ab dem Monat Juni 2013. 

Anspruchszeitraum: 

Hinsichtlich des Anspruchszeitraums kommt es auf die individuelle Geltendmachung der An-
sprüche im Einzelfall an. Haben Betroffene ihre Ansprüche erstmals ab dem 9. November 
2011 geltend gemacht - und damit später als zwei Monate nach der Entscheidung des EuGH 
in Sachen „Hennings und Mai“ (EuGH, C-297/10 und C-298/10) -, ist für die Höhe des An-
spruchs auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG die zweimonatige 
Ausschlussfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG maßgebend.  
 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die oder der einzelne Betroffene von der diskriminie-
renden Handlung Kenntnis hatte. Diskriminierende Handlung ist die monatliche Berechnung 
und Auszahlung der Dienst- und Versorgungsbezüge auf der Basis des diskriminierenden Be-
soldungssystems. Insoweit kommt es für die Kenntniserlangung auf den Eingang der jeweili-
gen monatlichen Bezügezahlung auf dem Konto der Empfängerin bzw. des Empfängers an. 
Im Hinblick darauf, dass die Bezüge monatlich im Voraus zustehen, werden sie regelmäßig 
bereits am letzten Bankarbeitstag des Vormonats auf dem Konto gutgeschrieben. Dement-
sprechend besteht ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 
AGG i.d.R. nur ab dem Monat, der der schriftlichen Geltendmachung des Anspruchs direkt 
vorausgeht.  

Anträge/ Widersprüche nach dem 30. Juni 2013 begründen für keinen Monat einen Entschä-
digungsanspruch. Die Zweimonatsfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG ist im Hinblick auf den 
Monat Mai 2013 (den letzten Monat mit einer diskriminierenden Besoldung oder Versorgung, 
Beginn der Frist mit Auszahlung der Bezüge am 30. April 2013 und Ende der Frist mit Ablauf 
des 30. Juni 2013) und vorangegangene Monate (Ende der Frist jeweils zwei Monate nach 
Eingang der Bezüge) nicht gewahrt. Im Hinblick auf die Monate ab Juni 2013 lag keine 
unionsrechtswidrige Besoldung oder Versorgung mehr vor, aufgrund derer Ansprüche mit 
Erfolg geltend gemacht werden könnten. 

Ein über den auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG hinausge-
hender Anspruch auf Zahlung aus dem unionsrechtlichen Haftungsanspruch ergibt sich nicht. 
Dieser ist stets erst für den auf die Geltendmachung folgenden Monat einer altersdiskriminie-
renden Besoldung oder Versorgung begründet. Die Rückwirkung für das gesamte Kalender-
jahr der Geltendmachung ist ausgeschlossen (BVerwG, Urteile vom 6. April 2017 – 2 C 11.16 
Rn. 55 und vom 16. November 2017 – 2 C 11.17 Rn. 14), ihr steht der Grundsatz der zeitna-
hen Geltendmachung entgegen.  
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Demzufolge ergibt sich für Sie kein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 
24 Nummer 1 AGG oder auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs. 

c) Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 73 Absatz 3 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung i. V. m. § 80 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen.  
 
< Rechtsmittelbelehrung > 
 
 
Nur nachrichtlich/ außerhalb des Widerspruchsbescheids: Ggf. Neufestsetzung der Erfah-
rungsstufe für Zeiträume ab dem 1. Juni 2013 aufgrund des § 91 Absatz 13 des Landesbesol-
dungsgesetzes (LBesG NRW) in einem neuen Verwaltungsverfahren 

Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 14. Juni 2016 ist § 91 Absatz 
13 LBesG NRW eingeführt worden, nach dem auf Antrag eine Neuberechnung der Erfah-
rungsstufe auf Grundlage der § 91 Absatz 13 i.V.m. §§ 29 bis 31 und 41 LBesG NRW anstel-
le der Stufenzuordnung durch §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabellen erfolgt. Diese Vorschrift kann nun auch auf 
noch nicht bestandskräftig beschiedene Altanträge wegen einer diskriminierungsfreien Besol-
dung und Versorgung angewendet werden. 

Bitte teilen Sie Ihrer personalaktenführenden Dienststelle unter Verwendung des anliegenden 
Musterschreibens und unter Beifügung der anliegenden Bescheinigung des LBV NRW 

innerhalb eines Monats schriftlich  

mit, wenn Sie wünschen, dass Ihr im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführtes Schrei-
ben bzw. Ihre im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführten Schreiben auch als An-
trag/Anträge nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW ausgelegt wird/werden. Bei Versorgungsbe-
rechtigten handelt es sich um die Dienststelle, die vor Eintritt des Versorgungsfalls für die 
organisatorischen Personalangelegenheiten zuständig war. 

Ihre personalaktenführende Dienststelle wird dann in einem neuen Verwaltungsverfahren eine 
Neuberechnung und ggfs. Neufestsetzung Ihrer Erfahrungsstufe vornehmen. Eine höhere Er-
fahrungsstufe würde anschließend vom LBV NRW zahlbar gemacht. 

Eine neue Stufenfestsetzung kommt zahlungswirksam ab dem ersten Tag des Kalenderjahres, 
in dem Ihr(e) o.a. Schreiben eingegangen ist/ sind, frühestens jedoch ab dem 1. Juni 2013, 
dem Tag des Inkrafttretens des neuen Erfahrungsstufensystems aufgrund des Dienstrechtsan-
passungsgesetzes, in Betracht. 

Unterlagen und Nachweise, die nach Ihrer Auffassung zu einer höheren Erfahrungsstufenfest-
setzung führen, sind nicht beim LBV NRW, sondern direkt bei Ihrer personalaktenführenden 
Dienststelle einzureichen. Bei Fragen zu den Erfahrungsstufen wenden Sie sich bitte ebenfalls 
unmittelbar an Ihre personalaktenführende Dienststelle.  
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Anlage 5 
 

Muster bei Antrag vor dem 9. November 2011 und zu bejahendem Anspruch NRW - Versor-
gung 
 
<Frau> 
<Herrn> 
<Name und Anschrift> 

Personalnummer: 

 
Ansprüche wegen altersdiskriminierender Besoldung/ Versorgung;  
Ihr(e) Schreiben vom… 

Sehr geehrte Frau, 
Sehr geehrter Herr, 

mit Schreiben vom < Datum, ggf. mehrere >, hier eingegangen am < Datum, ggf. mehrere 
>, haben Sie gerügt, dass Ihre Besoldung bzw. Ihre Versorgung an das Lebensalter anknüpfe 
und daher gegen das unionsrechtliche Verbot einer Altersdiskriminierung verstoße. Ihrer Bitte 
bzw. Ihrem Einverständnis entsprechend ist Ihr Verfahren außergerichtlich ruhend gestellt 
worden. 

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
die maßgeblichen Rechtsfragen höchstrichterlich entschieden haben (vgl. Urteile des EuGH 
vom 19. Juni 2014 (C-501/12 u.a.) und 9. September 2015 (C-20/13) und des BVerwG vom 
30. Oktober 2014 (2 C 6.13 u.a.), vom 6. April 2017 (2 C 11.16 und 2 C 12.16), vom 16. No-
vember 2017 (2 C 11.17) ) und vom 14. Dezember 2017 (2 C 15.17)), wird Ihr Verfahren 
wieder aufgegriffen und ergeht nach § 54 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, § 103 
Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes NRW i.V. m. § 73 Absatz 3 der Verwaltungsge-
richtsordnung an Sie folgender  
 
Widerspruchsbescheid: 
1. Sie erhalten eine Entschädigung in Höhe von <Betrag>, im Übrigen wird Ihr Wider-
spruch zurückgewiesen. 
2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Ihnen entstandene Aufwendungen werden erstattet, 
soweit Ihr Widerspruch erfolgreich ist. Das gilt auch für die Gebühren und Auslagen 
eines von Ihnen hinzugezogenen Rechtsanwalts oder sonstigen Bevollmächtigten.  
 
 
Begründung: 
Ihr Widerspruch ist /Ihre Widersprüche sind zulässig, aber nur teilweise begründet. 
 
Die in NRW bis zum 31. Mai 2013 geltende Anknüpfung der Besoldung in der Besoldungs-
ordnung A an das Besoldungsdienstalter bzw. in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der 
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Besoldungsordnung R an das Lebensalter (§§ 27 und 28 bzw. §§ 37 und 38 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bzw. des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW)) hat nach der Rechtspre-
chung gegen das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen. Die Überlei-
tungsregelungen (§§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die 
neuen Grundgehaltstabellen) sowie das in NRW ab dem 1. Juni 2013 geltende Erfahrungsstu-
fensystem aufgrund des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
2013, 234) sind unionsrechtskonform. 
 
a) Kein Anspruch auf Besoldung oder Versorgung aus einer höheren oder der höchsten Stufe 
der jeweiligen Besoldungsgruppe für Zeiträume bis zum 31. Mai 2013 
Zur Rechtsfolge hat das BVerwG entschieden, dass die bis zum 31. Mai 2013 erfolgte Alters-
diskriminierung nicht durch eine Einstufung in eine höhere oder gar die höchste Stufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe des früheren Besoldungssystems ausgeglichen werden kann. Da 
die unzulässige Anknüpfung an das Alter sämtliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter mit gestuftem Grundgehalt betraf, bestand bis Ende Mai 2013 kein gültiges Bezugssy-
stem, an dem sich eine diskriminierungsfreie Besoldung orientieren könnte. Dasselbe gilt 
auch für die Versorgung. 
 
Somit ergibt sich für Sie infolge der Rechtsprechung des BVerwG kein Anspruch auf Besol-
dung oder Versorgung aus bzw. auf der Basis einer höheren oder der höchsten Stufe Ihrer 
jeweiligen Besoldungsgruppe. 
 
b) Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) 
Den Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern sowie Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfängern steht als Ausgleich für die frühere, an das Lebensalter an-
knüpfende altersdiskriminierende Bemessung ihrer Dienst- oder Versorgungsbezüge unter 
individuell zu prüfenden Voraussetzungen ggf. allerdings ein Anspruch auf Entschädigung 
gegenüber ihrem Dienstherrn nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG bzw. ein Zah-
lungsanspruch auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs gegen das Land 
Nordrhein-Westfalen als Besoldungs- und Versorgungsgesetzgeber zu. Eine Kumulation die-
ser beiden Ansprüche ist jedoch ausgeschlossen.  

Der Anspruch, der vom BVerwG pauschal auf 100 Euro für jeden Anspruchsmonat festgelegt 
worden ist, besteht, wenn  

- Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger ihre Dienst- oder Versorgungsbezüge individuell und 
schriftlich als altersdiskriminierend beanstandet haben, 

- deren Dienst- oder Versorgungsbezüge ihre Rechts- oder Berechnungsgrundlage in al-
tersgestuften Systemen hatten (Besoldungsordnung A sowie in der Besoldungsord-
nung R Besoldungsgruppen R 1 und R 2), 
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- für Monate oder Teile von Monaten, in denen tatsächlich Dienst- oder Versorgungsbe-
züge zugeflossen sind,  

- für Zeiträume, in denen das Grundgehalt bzw. die Versorgung (noch) nicht aus bzw. 
auf der Basis der höchsten Besoldungsdienstalters- bzw. Lebensaltersstufe gezahlt 
worden ist und 

- längstens bis zum 31. Mai 2013. 

Ein Anspruch besteht hingegen nicht 

- für volle Monate ohne Anspruch auf Dienst- oder Versorgungsbezüge (Zeiten von Be-
urlaubung ohne Bezüge, Elternzeit u.a.), 

- für Monate, in denen Dienstbezüge oder Versorgungsbezüge aus bzw. auf der Basis 
der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der Grundgehaltstabelle gezahlt wur-
den, 

- für Anwärterinnen und Anwärter und 
- ab dem Monat Juni 2013. 

Anspruchszeitraum: 

Hinsichtlich des Anspruchszeitraums kommt es auf die individuelle Geltendmachung der An-
sprüche im Einzelfall an. Haben Betroffene ihre Ansprüche erstmalig vor dem 9. November 
2011 (also innerhalb von zwei Monaten nach der Entscheidung des EuGH vom 8. September 
2011, C- 297/10 und C- 298/10 „Hennings und Mai“, und damit innerhalb der gesetzlichen 
Ausschlussfrist des § 15 Absatz 4 AGG) geltend gemacht, steht ihnen ein Entschädigungsan-
spruch binnen der Verjährungsfrist des § 195 BGB rückwirkend für drei Jahre zu, jedoch frü-
hestens ab dem Inkrafttreten des AGG am 18. September 2006. Der Anspruchszeitraum endet 
spätestens mit Ablauf des 31. Mai 2013, dem Tag vor dem Inkrafttreten des neuen Erfah-
rungsstufensystems im Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Dienstrechtsanpassungsgesetzes 
vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 2013, 243). 

Demzufolge ergibt sich für Sie ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. 24 
Nummer 1 AGG in Höhe von <Betrag>.  

Der Anspruch auf Entschädigung ist unverzinslich und unterliegt nicht der Lohnsteuerpflicht. 

c) Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 73 Absatz 3 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung i. V. m. § 80 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 
 
 

< Rechtsmittelbelehrung > 
 

Nur nachrichtlich/ außerhalb des Widerspruchsbescheids: Ggf. Neufestsetzung der Erfah-
rungsstufe für Zeiträume ab dem 1. Juni 2013 aufgrund des § 91 Absatz 13 des Landesbesol-
dungsgesetzes (LBesG NRW) in einem neuen Verwaltungsverfahren 
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Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 14. Juni 2016 ist § 91 Absatz 
13 LBesG NRW eingeführt worden, nach dem auf Antrag eine Neuberechnung der Erfah-
rungsstufe auf Grundlage der § 91 Absatz 13 i.V.m. §§ 29 bis 31 und 41 LBesG NRW anstel-
le der Stufenzuordnung durch §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabellen erfolgt. Diese Vorschrift kann nun auch auf 
noch nicht bestandskräftig beschiedene Altanträge wegen einer diskriminierungsfreien Besol-
dung und Versorgung angewendet werden. 

Bitte teilen Sie Ihrer personalaktenführenden Dienststelle unter Verwendung des anliegenden 
Musterschreibens und unter Beifügung der anliegenden Bescheinigung des LBV NRW 

innerhalb eines Monats schriftlich  

mit, wenn Sie wünschen, dass Ihr im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführtes Schrei-
ben bzw. Ihre im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführten Schreiben auch als An-
trag/Anträge nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW ausgelegt wird/werden. Bei Versorgungsbe-
rechtigten handelt es sich um die Dienststelle, die vor Eintritt des Versorgungsfalls für die 
organisatorischen Personalangelegenheiten zuständig war. 

Ihre personalaktenführende Dienststelle wird dann in einem neuen Verwaltungsverfahren eine 
Neuberechnung und ggfs. Neufestsetzung Ihrer Erfahrungsstufe vornehmen. Eine höhere Er-
fahrungsstufe würde anschließend vom LBV NRW zahlbar gemacht. 

Eine neue Stufenfestsetzung kommt zahlungswirksam ab dem ersten Tag des Kalenderjahres, 
in dem Ihr(e) o.a. Schreiben eingegangen ist/ sind, frühestens jedoch ab dem 1. Juni 2013, 
dem Tag des Inkrafttretens des neuen Erfahrungsstufensystems aufgrund des Dienstrechtsan-
passungsgesetzes, in Betracht. 

Unterlagen und Nachweise, die nach Ihrer Auffassung zu einer höheren Erfahrungsstufenfest-
setzung führen, sind nicht beim LBV NRW, sondern direkt bei Ihrer personalaktenführenden 
Dienststelle einzureichen. Bei Fragen zu den Erfahrungsstufen wenden Sie sich bitte ebenfalls 
unmittelbar an Ihre personalaktenführende Dienststelle.  
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Anlage 6 
 

Muster bei Antrag ab dem 9. November 2011 und zu bejahendem Anspruch NRW – Versor-
gung 
 
<Frau> 
<Herrn> 
<Name und Anschrift> 

Personalnummer:  

 
Ansprüche wegen altersdiskriminierender Besoldung/ Versorgung;  
Ihr(e) Schreiben vom……., Eingang am……. 

Sehr geehrte Frau, 
Sehr geehrter Herr, 

mit Schreiben vom < Datum, ggf. mehrere >, hier eingegangen am < Datum, ggf. mehrere 
>, haben Sie gerügt, dass Ihre Besoldung bzw. Versorgung an das Lebensalter anknüpfe und 
daher gegen das unionsrechtliche Verbot einer Altersdiskriminierung verstoße. Ihrer Bitte 
bzw. Ihrem Einverständnis entsprechend ist Ihr Verfahren außergerichtlich ruhend gestellt 
worden. 

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
die maßgeblichen Rechtsfragen höchstrichterlich entschieden haben (vgl. Urteile des EuGH 
vom 19. Juni 2014 (C-501/12 u.a.) und 9. September 2015 (C-20/13) und des BVerwG vom 
30. Oktober 2014 (2 C 6.13 u.a.), vom 6. April 2017 (2 C 11.16 und 2 C 12.16), vom 16. No-
vember 2017 (2 C 11.17) und vom 14. Dezember 2017 (2 C 15.17)), wird Ihr Verfahren wie-
der aufgegriffen und ergeht nach § 54 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, § 103 Ab-
satz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes NRW i.V. m. § 73 Absatz 3 der Verwaltungsge-
richtsordnung an Sie folgender  
 
Widerspruchsbescheid: 
1. Sie erhalten eine Entschädigung in Höhe von <Betrag>, im Übrigen wird Ihr Wider-
spruch zurückgewiesen. 
2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Ihnen entstandene Aufwendungen werden erstattet, 
soweit Ihr Widerspruch erfolgreich ist. Das gilt auch für die Gebühren und Auslagen 
eines von Ihnen hinzugezogenen Rechtsanwalts oder sonstigen Bevollmächtigten. 
 
Begründung: 
Ihr Widerspruch ist /Ihre Widersprüche sind zulässig, aber nur teilweise begründet. 
 
Die in NRW bis zum 31. Mai 2013 geltende Anknüpfung der Besoldung in der Besoldungs-
ordnung A an das Besoldungsdienstalter bzw. in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der 
Besoldungsordnung R an das Lebensalter (§§ 27 und 28 bzw. §§ 37 und 38 des Bundesbesol-
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dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bzw. des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW)) hat nach der Rechtspre-
chung gegen das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen. Die Überlei-
tungsregelungen (§§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die 
neuen Grundgehaltstabellen) sowie das in NRW ab dem 1. Juni 2013 geltende Erfahrungsstu-
fensystem aufgrund des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
2013, 234) sind unionsrechtskonform. 
 
a) Kein Anspruch auf Besoldung oder Versorgung aus einer höheren oder der höchsten Stufe 
der jeweiligen Besoldungsgruppe für Zeiträume bis zum 31. Mai 2013 
Zur Rechtsfolge hat das BVerwG entschieden, dass die bis zum 31. Mai 2013 erfolgte Alters-
diskriminierung nicht durch eine Einstufung in eine höhere oder gar die höchste Stufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe des früheren Besoldungssystems ausgeglichen werden kann. Da 
die unzulässige Anknüpfung an das Alter sämtliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter mit gestuftem Grundgehalt betraf, bestand bis Ende Mai 2013 kein gültiges Bezugssy-
stem, an dem sich eine diskriminierungsfreie Besoldung orientieren könnte. Dasselbe gilt 
auch für die Versorgung. 
 
Somit ergibt sich für Sie infolge der Rechtsprechung des BVerwG kein Anspruch auf Besol-
dung oder Versorgung aus bzw. auf der Basis einer höheren oder der höchsten Stufe Ihrer 
jeweiligen Besoldungsgruppe. 
 
b) Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) bzw. unionsrechtlicher Haftungsanspruch 
Den Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern sowie Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfängern steht als Ausgleich für die frühere, an das Lebensalter an-
knüpfende altersdiskriminierende Bemessung ihrer Dienst- oder Versorgungsbezüge unter 
individuell zu prüfenden Voraussetzungen ggf. allerdings ein Anspruch auf Entschädigung 
gegenüber ihrem Dienstherrn nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG bzw. ein Zah-
lungsanspruch auf der Grundlage des unionsrechtlichen Haftungsanspruchs gegen das Land 
Nordrhein-Westfalen als Besoldungs- und Versorgungsgesetzgeber zu. Eine Kumulation die-
ser beiden Ansprüche ist jedoch ausgeschlossen. 

Der Anspruch, der vom BVerwG pauschal auf 100 Euro für jeden Anspruchsmonat festgelegt 
worden ist, besteht, wenn  

- Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger ihre Dienst- oder Versorgungsbezüge individuell und 
schriftlich als altersdiskriminierend beanstandet haben, 

- deren Dienst- oder Versorgungsbezüge ihre Rechts- oder Berechnungsgrundlage in al-
tersgestuften Systemen hatten (Besoldungsordnung A sowie in der Besoldungsord-
nung R Besoldungsgruppen R 1 und R 2), 

- für Monate oder Teile von Monaten, in denen tatsächlich Dienst- oder Versorgungsbe-
züge zugeflossen sind,  
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- für Zeiträume, in denen das Grundgehalt bzw. die Versorgung (noch) nicht aus der 
bzw. auf der Basis der höchsten Besoldungsdienstalters- bzw. Lebensaltersstufe ge-
zahlt worden ist und 

- längstens bis zum 31. Mai 2013. 

Ein Anspruch besteht hingegen nicht 

- für volle Monate ohne Anspruch auf Dienst- oder Versorgungsbezüge (Zeiten von Be-
urlaubung ohne Bezüge, Elternzeit u.a.), 

- für Monate, in denen Dienstbezüge oder Versorgungsbezüge aus bzw. auf der Basis 
der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der Grundgehaltstabelle gezahlt wur-
den, 

- für Anwärterinnen und Anwärter und 
- ab dem Monat Juni 2013. 

Anspruchszeitraum: 

Hinsichtlich des Anspruchszeitraums kommt es auf die individuelle Geltendmachung der An-
sprüche im Einzelfall an. Haben Betroffene ihre Ansprüche erstmalig ab dem 9. November 
2011 geltend gemacht – und damit später als zwei Monate nach der Entscheidung des EuGH 
in Sachen „Hennings und Mai“ (EuGH, C-297/10 und C-298/10) – ist für die Höhe des An-
spruchs auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG die zweimonatige 
Ausschlussfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG maßgebend. 
 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die oder der einzelne Betroffene von der diskriminie-
renden Handlung Kenntnis hatte. Diskriminierende Handlung ist die monatliche Berechnung 
und Auszahlung der Dienst- und Versorgungsbezüge auf der Basis des diskriminierenden Be-
soldungssystems. Insoweit kommt es für die Kenntniserlangung auf den Eingang der jeweili-
gen monatlichen Bezügezahlung auf dem Konto der Empfängerin bzw. des Empfängers an. 
Im Hinblick darauf, dass die Bezüge monatlich im Voraus zustehen, werden sie regelmäßig 
bereits am letzten Bankarbeitstag des Vormonats auf dem Konto gutgeschrieben. Dement-
sprechend besteht ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 
AGG i.d.R. nur ab dem Monat, der der schriftlichen Geltendmachung des Anspruchs direkt 
vorausgeht.  

Anträge/ Widersprüche nach dem 30. Juni 2013 begründen für keinen Monat einen Entschä-
digungsanspruch. Die Zweimonatsfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG ist im Hinblick auf den 
Monat Mai 2013 (den letzten Monat mit einer diskriminierenden Besoldung oder Versorgung, 
Beginn der Frist mit Auszahlung der Bezüge am 30. April 2013 und Ende der Frist mit Ablauf 
des 30. Juni 2013) und vorangegangene Monate (Ende der Frist jeweils zwei Monate nach 
Eingang der Bezüge) nicht gewahrt. Im Hinblick auf die Monate ab Juni 2013 lag keine 
unionsrechtswidrige Besoldung oder Versorgung mehr vor, aufgrund derer Ansprüche mit 
Erfolg geltend gemacht werden könnten. 

Ein über den auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG hinausge-
hender Anspruch auf Zahlung aus dem unionsrechtlichen Haftungsanspruch ergibt sich nicht. 
Dieser ist stets erst für den auf die Geltendmachung folgenden Monat einer altersdiskriminie-
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renden Besoldung oder Versorgung begründet. Die Rückwirkung für das gesamte Kalender-
jahr der Geltendmachung ist ausgeschlossen (BVerwG, Urteile vom 6. April 2017 – 2 C 11.16 
Rn. 55 und vom 16. November 2017 – 2 C 11.17 Rn. 14), ihr steht der Grundsatz der zeitna-
hen Geltendmachung entgegen.  

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ergibt sich für Sie eine Entschädigung nach § 15 Ab-
satz 2 i.V.m. § 24 Nummer 1 AGG in Höhe von <Betrag>. 

Der Anspruch auf Entschädigung ist unverzinslich und unterliegt nicht der Lohnsteuerpflicht. 

c) Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 73 Absatz 3 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung i. V. m. § 80 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 
 
 

< Rechtsmittelbelehrung > 
 

Nur nachrichtlich/ außerhalb des Widerspruchsbescheids: Ggf. Neufestsetzung der Erfah-
rungsstufe für Zeiträume ab dem 1. Juni 2013 aufgrund des § 91 Absatz 13 des Landesbesol-
dungsgesetzes (LBesG NRW) in einem neuen Verwaltungsverfahren 

Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 14. Juni 2016 ist § 91 Absatz 
13 LBesG NRW eingeführt worden, nach dem auf Antrag eine Neuberechnung der Erfah-
rungsstufe auf Grundlage der § 91 Absatz 13 i.V.m. §§ 29 bis 31 und 41 LBesG NRW anstel-
le der Stufenzuordnung durch §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vorhandenen Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabellen erfolgt. Diese Vorschrift kann nun auch auf 
noch nicht bestandskräftig beschiedene Altanträge wegen einer diskriminierungsfreien Besol-
dung und Versorgung angewendet werden. 

Bitte teilen Sie Ihrer personalaktenführenden Dienststelle unter Verwendung des anliegenden 
Musterschreibens und unter Beifügung der anliegenden Bescheinigung des LBV NRW 

innerhalb eines Monats schriftlich  

mit, wenn Sie wünschen, dass Ihr im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführtes Schrei-
ben bzw. Ihre im Betreff des Widerspruchsbescheids aufgeführten Schreiben auch als An-
trag/Anträge nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW ausgelegt wird/werden. Bei Versorgungsbe-
rechtigten handelt es sich um die Dienststelle, die vor Eintritt des Versorgungsfalls für die 
organisatorischen Personalangelegenheiten zuständig war. 

Ihre personalaktenführende Dienststelle wird dann in einem neuen Verwaltungsverfahren eine 
Neuberechnung und ggfs. Neufestsetzung Ihrer Erfahrungsstufe vornehmen. Eine höhere Er-
fahrungsstufe würde anschließend vom LBV NRW zahlbar gemacht. 

Eine neue Stufenfestsetzung kommt zahlungswirksam ab dem ersten Tag des Kalenderjahres, 
in dem Ihr(e) o.a. Schreiben eingegangen ist/ sind, frühestens jedoch ab dem 1. Juni 2013, 
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dem Tag des Inkrafttretens des neuen Erfahrungsstufensystems aufgrund des Dienstrechtsan-
passungsgesetzes, in Betracht. 

Unterlagen und Nachweise, die nach Ihrer Auffassung zu einer höheren Erfahrungsstufenfest-
setzung führen, sind nicht beim LBV NRW, sondern direkt bei Ihrer personalaktenführenden 
Dienststelle einzureichen. Bei Fragen zu den Erfahrungsstufen wenden Sie sich bitte ebenfalls 
unmittelbar an Ihre personalaktenführende Dienststelle.  
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Anlage 7 
 

Musterschreiben zur Geltendmachung der Umdeutung von Altanträgen wegen Altersdiskriminierung in Anträge 
nach § 91 Absatz 13 des Landesbesoldungsgesetzes (LBesG NRW) für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, 

Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes 
 
----------------------------------------     Datum ----------------------- 
Name, Vorname 
 
---------------------------------------- 
Straße Hausnummer 
 
---------------------------------------- 
PLZ Wohnort       Personalnummer --------------------- 
 
 
An das/den/die 
 
--------------------------------------------- 
personalaktenführende Dienststelle 
 
----------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------- 
(ggfs. Anschrift der personalaktenführenden Dienststelle) 
 
 
Umdeutung meines Antrags/meiner Anträge/ meines Widerspruchs/ meiner Widersprü-
che vom  
-------------------(Eingang am------------------), -------------------(Eingang am------------------), 
-------------------(Eingang am------------------), -------------------(Eingang am------------------), 
-------------------(Eingang am------------------), -------------------(Eingang am------------------) 
(Hinweis: Die Daten bitte dem Betreff des Widerspruchsbescheids entnehmen) 
 
in Anträge nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das LBV NRW hat mich darauf hingewiesen, dass ich geltend machen kann, meinen oben 
angeführten Antrag/Widerspruch bzw. meine o.a. Anträge/ Widersprüche hinsichtlich alters-
diskriminierender Besoldung als Antrag/Anträge auf Neufestsetzung von Erfahrungsstufen 
nach § 91 Absatz 13 des LBesG NRW auszulegen. 
 
Von der vorgenannten Möglichkeit mache ich hiermit Gebrauch und bitte Sie, meinen o.g. 
Antrag/Widerspruch bzw. meine oben genannten Anträge/ Widersprüche, ursprünglich ge-
richtet an das LBV NRW, als Antrag bzw. Anträge auf Neufestsetzung meiner Erfahrungsstu-
fe nach § 91 Absatz 13 LBesG NRW zu werten. 
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Ich bitte, das Erforderliche zu veranlassen, und füge die mir durch das LBV NRW zu diesem 
Zweck ausgestellte Bescheinigung im Original als Anlage bei.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
------------------------------------- 
Unterschrift 

– MBl. NRW. 2018 S. 194
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5.3
Form der Zuwendung
Zuschuss
5.4.
Bemessungsgrundlage
5.4.1
Zuwendungsfähige Ausgaben
Es sind alle Ausgaben des Zuwendungsempfängers för-
derfähig, die der jeweiligen Maßnahme zuzurechnen 
sind. Verwaltungsausgaben der Zuwendungsempfänger 
sind nicht zuwendungsfähig.

5.4.2
Höchstbetrag
Ein Verein kann einen Festbetrag in Höhe von 1 000 Euro 
je Maßnahme und maximal 3 000 Euro erhalten. 

5.4.3 
Bagatellgrenze
Die zuwendungsfähigen Ausgaben dürfen je Maßnahme 
1 000 Euro nicht unterschreiten.

6
Verfahren
6.1
Antragsstellung
Die Anträge der Sportvereine sind bis zum 31. Mai des 
jeweiligen Jahres schriftlich nach beigefügtem Muster 
(Anlage A) oder online über die Website des Landes-
sportbundes NRW e.V. (www.foerderportal.lsb-nrw.de) 
einzureichen. Nicht fristgerecht eingegangene Anträge 
können berücksichtigt werden, wenn nach Bewilligung 
der fristgerecht gestellten Anträge noch Fördermittel 
vorhanden sind. 
6.2
Bewilligungsverfahren
6.2.1
Bewilligungsbehörde
Der Landessportbund NRW e.V. verwaltet die Mittel im 
Auftrag des Landes gemäß §  44 Absatz  2 Landeshaus-
haltsordnung nach Maßgabe dieser Richtlinien. Er ist 
beauftragt, die Mittel an die Sportvereine im Rahmen ei-
nes Zuwendungsverfahrens nach § 44 Absatz 1 Landes-
haushaltsordnung zu bewilligen.
6.2.2
Bearbeitung
Soweit das Antragsvolumen die zur Verfügung stehenden 
Fördermittel übersteigt, werden die förderfähigen An-
träge nach der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Bewil-
ligungsbehörde beschieden. Die Bewilligungsbehörde 
kann zurückfl ießende Mittel im Rahmen ihres pfl ichtge-
mäßen Ermessens erneut zur Gewährung von Zuwen-
dungen verwenden.
6.2.3
Bewilligungsbescheid
Für die Bewilligung ist das Bescheidmuster (Anlage B) 
zu verwenden. Die Allgemeinen Nebenbestimmungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) sind nicht zum Bestandteil 
des Bewilligungsbescheides zu machen.
6.3
Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen werden in einem Betrag ohne Anfor-
derung am 15. Oktober des Antragsjahres ausgezahlt.

6.4
Verwendungsnachweis

Die Sportvereine legen dem Landessportbund einen ver-
einfachten Verwendungsnachweis (Anlage C) mit einer 
Belegliste über die Ausgaben (Anlage D) bis zum 28. Fe-
bruar  des Folgejahres vor. Der Landessportbund prüft 
die Mittelverwendung stichprobeweise.

7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. April 2018 
in Kraft und am 31. Dezember 2022 außer Kraft.

2170

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur 

Umsetzung des Landesprogramms 
„1000 x 1000 – Anerkennung für den Sportverein“

Runderlass des Ministerpräsidenten 
– I B 4 – 01.07.02.08.12-1/00 –

Vom 6. April 2018

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1
Zuwendungszweck
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das Engagement 
von Sportvereinen, die sich im Landesprogramm 1000 x 
1000 mit eigenen Maßnahmen einbringen. 
1.2
Rechtsgrundlage
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und 
den Verwaltungsvorschriften zu §  44 Landeshaushalts-
ordnung in der Fassung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S.  443), die zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
23.  Januar 2018 (GV. NRW. S.  94) geändert worden ist, 
Zuwendungen für die Umsetzung des Landesprogram-
mes „1000 x 1000 – Anerkennung für den Sportverein“. 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung besteht 
nicht; vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.
2
Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Maßnahmen von Sportvereinen in Be-
reichen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Bezü-
gen, die aktuelle sportpolitische Aspekte aufgreifen und 
gesellschaftlich relevant sind. Das für Sport zuständige 
Ressort der Landesregierung setzt jährlich Förder-
schwerpunkte fest.
3
Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind nordrhein-westfälische 
Sport vereine, die 
a)   als gemeinnützig anerkannt sind und deren Satzung 

die Pfl ege des Sports oder einer Sportart bestimmt, 
ggf. auch neben anderen Zwecken und

b)   Mitglied in einem Fachverband sowie zugleich Mit-
glied im jeweiligen Stadt- bzw. Kreissportbund sind.

4
Zuwendungsvoraussetzungen 
4.1
Pro Sportverein können jährlich bis zu drei Maßnahmen 
aus unterschiedlichen Förderschwerpunkten berücksich-
tigt werden.
4.2
Zuwendungen im laufenden Jahr sind nicht zu gewäh-
ren, wenn ein Verwendungsnachweis über die im Rahmen 
dieser Richtlinien gewährten Zuschüsse nicht fristge-
recht vorliegt oder zu erstattende Zuwendungen trotz 
entsprechender Rückforderungsbescheide nicht zurück-
gezahlt worden sind.
4.3
Förderfähig sind Maßnahmen, die im Zeitraum 1. Januar 
bis 31. Dezember des Förderjahres durchgeführt werden 
(Durchführungszeitraum).

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1
Zuwendungsart
Projektförderung

5.2
Finanzierungsart
Festbetragsfi nanzierung
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Verein 

Maßnahmen
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zuständiges Gericht s  § 17 Justizgesetz
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nungsgemäß erfüllt werden. Insbesondere müssen eine 
ordnungsgemäße Kassen-, Wirtschafts- und Vermögens-
verwaltung sowie eine unabhängige Prüfung der Rech-
nungswerke vor der Entlastung sichergestellt sein. 

Der Verein muss über eine angemessene fürsorgliche, 
wirtschaftliche und personelle Leistungsfähigkeit verfü-
gen. Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass der 
Verein seine Aufgaben frei von rechtlichen Bindungen 
ohne Interessenskollisionen erfüllen  kann. Wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit bedingt unter anderem, dass der 
Verein dauerhaft seine Aufgaben, insbesondere die Ge-
winnung und Begleitung ehrenamtlicher betreuender 
Personen, wahrnehmen kann.  

Die Voraussetzungen des §  2 Nummer  2 Landesbetreu-
ungsgesetz können auch durch Teilzeitbeschäftigungen 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von zumindest je 19 
Stunden erfüllt werden. Der Verein hat sicherzustellen, 
dass eine kontinuierliche Betreuungsarbeit des Vereins in 
Fällen der Abwesenheit, Verhinderung oder des Ausschei-
dens von Fachkräften gewährleistet ist. Das Ausscheiden 
von Beschäftigten des Vereins ist den Landesbetreuungs-
ämtern innerhalb von zwei Monaten zu melden.  

Bei der Übertragung von Betreuungen auf Fachkräfte 
oder sonstige Personen muss gewährleistet sein, dass 
eine angemessene Betreuung zum Wohle der Betreuten 
geleistet werden kann. Die zulässige Belastung der Fach-
kräfte oder sonstigen Personen richtet sich nach deren 
persönlichen Fähigkeiten und den Anforderungen der 
übertragenen Betreuung(en). 

Die Fachkräfte des Vereins sollen mit einem angemesse-
nen Anteil ihrer regelmäßigen Wochenarbeitszeit mit der 
Aufgabe betraut werden, ehrenamtliche betreuende Per-
sonen zu gewinnen, einzuführen, fortzubilden, zu bera-
ten und zu unterstützen (Querschnittsarbeit). 

Der Verein hat darüber hinaus einen regelmäßigen Er-
fahrungsaustausch zwischen hauptamtlich Beschäftigten 
und ehrenamtlichen betreuenden Personen zu gewähr-
leisten. 

3 
Anerkennungsverfahren 

3.1 
Antrag 

Der Antrag auf Anerkennung als Betreuungsverein ist 
schriftlich bei dem Landesbetreuungsamt zu stellen, in 
dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

 1. Vereinssatzung, 

 2.  Stellungnahme des Spitzenverbandes der Freien 
Wohlfahrtspfl ege, soweit der antragstellende Verein 
einem solchen angeschlossen ist, 

 3. Versicherungsnachweis, 

 4. Gemeinnützigkeitsbescheinigung, 

 5.  Nachweis über Anzahl, Ausbildung und Berufsweg 
oder sonstige Befähigungen der hauptamtlichen Be-
schäftigten, 

 6.  Verpfl ichtungserklärung im Sinne des § 2 Nummer 3 
des Landesbetreuungsgesetzes,

 7. Konzept zur Querschnittsarbeit,

 8.  Schriftliche Darstellung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit,

 9.  Schriftliche Darlegung, wie die Aufsichtspfl icht 
durch den Verein wahrgenommen wird, 

10.  Auszug aus dem Vereinsregister sowie Vorlage von 
Vollmachten und Vertretungsregelungen,

11.  Nachweis über die Wochenarbeitszeit der hauptamt-
lichen Beschäftigten.

Das Landesbetreuungsamt entscheidet über den Antrag. 
Die Anerkennung ist jederzeit widerrufl ich und kann un-
ter Aufl agen erteilt werden. 

Über die Anerkennung ist dem Verein eine Urkunde aus-
zustellen. 

2170

Richtlinie für die Anerkennung 
von Betreuungsvereinen sowie für die Gewährung 

von Zuwendungen zur Stärkung der 
ehrenamtlichen Betreuung

Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

– V B 2 – 6333.03 –

Vom 5. April 2018

I. Teil
Anerkennung von Betreuungsvereinen

1
Gegenstand 

Die Landschaftsverbände (Landesbetreuungsämter) 
kön nen gemäß §  1908 f Absatz  1 Nummern 1 bis 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und §  2 des Landesbetreu-
ungsgesetzes in der Bekanntmachung vom 3. April 1992 
(GV. NRW. S. 124), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2016 geändert worden ist, nach Maß-
gabe dieser Richtlinie auf Antrag rechtsfähige Vereine als 
Betreuungsvereine zur Wahrnehmung von Aufgaben in 
Betreuungsangelegenheiten anerkennen. 

2
Voraussetzungen 

2.1
Allgemein

Die Tätigkeit eines Betreuungsvereins im Sinne des 
§ 1908 f des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfordert verant-
wortliches Handeln in fürsorglicher, rechtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht. 

Sie ist gerichtet auf die Verwirklichung des Prinzips der 
persönlichen Betreuung. Hauptmerkmal dieser Betreu-
ung ist der persönliche Kontakt, insbesondere das per-
sönliche Gespräch zwischen den Betreuten und den be-
treuenden Personen. Dem Grundsatz der Selbstbestim-
mung und der Einhaltung der Grundsätze des 
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BGBl. 
2008 II S.  1419, 1420) kommt hierbei ein wesentliches 
Gewicht zu.

Dem Betreuungsverein kommt im Rahmen des vom Bür-
gerlichen Gesetzbuch vorgegebenen Modells der organi-
sierten Einzelbetreuung die wichtige Aufgabe zu, das 
Engagement hauptamtlich Beschäftigter und ehrenamt-
lich betreuender Personen sowie Bevollmächtigter wir-
kungsvoll zusammenzuführen. 

Eine umfassende Beratung der Betreuten und der ehren-
amtlichen betreuenden Personen kann nur in enger Zu-
sammenarbeit mit den anderen sozialen Diensten und 
Institutionen sowie den Kommunen erfolgen. Der Verein 
soll daher auch in Arbeitsgemeinschaften im Sinne des 
§  4 des Landesbetreuungsgesetzes mitwirken und die 
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit den 
weiteren vor Ort in Betreuungsangelegenheiten Tätigen 
suchen. 

Zu den Aufgaben der Betreuungsvereine gehört im Rah-
men der Querschnittsarbeit auch  planmäßig über Vor-
sorgemöglichkeiten, insbesondere Vorsorgevollmachten 
und Betreuungsverfügungen zu informieren. 

2.2 
Eigenschaften des Betreuungsvereins 

Als Betreuungsvereine können nur rechtsfähige Vereine 
anerkannt werden, die die Voraussetzungen des §  2 des 
Landesbetreuungsgesetzes und § 1908 f des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs erfüllen, gemeinnützige Zwecke im Sinne 
von §  52 Absatz  1 Satz  1 der Abgabenordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1.  Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert 
worden ist, verfolgen und ihren Sitz in Nordrhein-West-
falen haben. 

Der Verein muss nach seinen Zielen und seiner Satzung 
gewährleisten, dass die ihm obliegenden Aufgaben ord-
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rhein-Westfalen angehört. Betreuungsvereine, die aus ei-
ner kommunalen Betreuungsbehörde hervorgegangen 
sind, sind von der Förderung ausgeschlossen. 

4

Zuwendungsvoraussetzungen

4.1

Der antragstellende Verein muss nach § 2 des Landesbe-
treuungsgesetzes in Verbindung mit Teil I dieser Richtli-
nie als Betreuungsverein anerkannt sein.

4.2

Der antragstellende Verein ist verpfl ichtet, eine Betreuer-
kartei zu führen.

Um eine Zuwendung nach Nummer  5.3.3 (Bestandsför-
derung)zu beantragen, muss der Antragsteller nachwei-
sen, dass er am 31. Dezember des Vorjahres (Stichtag) 
über einen Bestand von mindestens 15 bestellten ehren-
amtlichen betreuenden Personen verfügte.

4.3.

Der antragstellende Verein gewährleistet eine Personal-
ausstattung, die für eine fachliche und effiziente Erfül-
lung der Aufgaben nach §  1908 f des Bürgerlichen Ge-
setzbuches erforderlich ist. Die Wahrnehmung der fachli-
chen Aufgaben erfolgt ausschließlich durch Personal, das 
die Anforderungen nach § 2 des Landesbetreuungsgeset-
zes erfüllt. Die Wahrnehmung der Aufgaben muss gegen-
über der Bewilligungsbehörde nachgewiesen werden. Als 
Nachweise dienen insbesondere die Dokumentationen 
der Tätigkeiten zu den Querschnittsaufgaben aus dem 
Tätigkeitsbericht.

4.4

Alle antragsstellenden Vereine haben im Falle einer Ge-
währung von Zuwendungen im Sinne von Nummer 5 da-
für Sorge zu tragen, dass die im Inklusionsgrundsätze-
gesetz NRW vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 42), das zu-
letzt durch Artikel  13 des Gesetzes vom 22. März 2018 
(GV. NRW. S. 172) geändert worden ist und Behinderten-
gleichstellungsgesetz NRW vom 16. Dezember 2003, das 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. März 2018 
(GV. NRW. S. 172) geändert worden ist, verankerten Ziele 
zur Stärkung und Förderung inklusiver Lebensverhält-
nisse bei ihren Tätigkeiten Beachtung fi nden. 

5.

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1

Zuwendungs- und Finanzierungsart, Form der Zuwen-
dung

Als Projektförderung gewährt das Land im Wege der 
Festbetragsfi nanzierung einen Zuschuss zu den Perso-
nalausgaben des Betreuungsvereins. Abweichend von 
Nummer  1.3 Verwaltungsvorschriften zu §  44 Landes-
haushaltsordnung ist ein vorzeitiger Maßnahmebeginn 
zulässig. 

5.2

Bemessungsgrundlage

Zuwendungsfähige Ausgaben sind Personalausgaben 
ausschließlich für das Personal, welches für Tätigkeiten 
im Rahmen des §  1908 f Bürgerliches Gesetzbuch wie 
planmäßige Gewinnung, Einführung, Fortbildung, Bera-
tung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer sowie 
planmäßige Information über Vorsorgevollmachten und 
Betreuungsverfügungen und Beratung und Unterstüt-
zung von Bevollmächtigen bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben, eingesetzt wird. Der Nachweis der Wahrneh-
mung der Aufgaben nach § 1908 f Absatz 1 Nummern 2 
und 2 a Bürgerliches Gesetzbuch erfolgt über die Anga-
ben im Tätigkeitsbericht oder Sachbericht. 

Die Höhe der zuwendungsfähigen Personalausgaben 
mindert sich um den Betrag, der von einem Dritten für 
das in Satz  1 beschriebene Personal zur Verfügung ge-
stellt wird. 

Das Landesbetreuungsamt unterrichtet die kommunalen 
Betreuungsbehörden und die Betreuungsgerichte seines 
Bereichs über die erfolgten Anerkennungen. 

3.2 
Tätigkeitsbericht 

Anerkannte Betreuungsvereine legen dem Landesbetreu-
ungsamt kalenderjährlich zum 31. März einen Tätig-
keitsbericht über das Vorjahr vor. Für jede Dependance 
im Sinne der Nummer  5.3.4 haben anerkannte Betreu-
ungsvereine einen eigenständigen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen. Der Tätigkeitsbericht soll es den Landesbetreu-
ungsämtern ermöglichen, ausgesprochene Anerkennun-
gen auf den Fortbestand der Voraussetzungen überprüfen 
zu können. Daneben soll der Tätigkeitsbericht auch wei-
tere Planungsdaten liefern und die Überprüfung der Vor-
aussetzungen für die Bewilligung von Fördermitteln und 
deren Verwendung ermöglichen. 

Der Tätigkeitsbericht hat sich zumindest auf folgende 
Angaben zu erstrecken: 

a)  Zahl, Name und Qualifi kation der hauptamtlichen 
Fachkräfte, 

b)  Zahl der ehrenamtlichen betreuenden Personen, die 
der Verein begleitet, 

c)  Zahl der im Vorjahr neugewonnenen ehrenamtlichen 
betreuenden Personen, 

d)  Art und Inhalt von Maßnahmen für Aufgabenwahr-
nehmung nach § 1908 f Absatz 1 Nummern 2 und 2 a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

e) Zahl der Vereinsbetreuungen, 

f)  Zahl der Betreuungen durch Vereinsbetreuerinnen 
und Vereinsbetreuer,

g) Zahl der ehrenamtlichen Betreuungen. 

Die Landesbetreuungsämter können mit Zustimmung 
des für die Förderung der ehrenamtlichen Betreuungsar-
beit zuständigen Ministeriums weitere Anforderungen 
an die Tätigkeitsberichte vorsehen. 

Zeitlicher Anwendungsbereich 
Diese Richtlinien sind auch in noch nicht abgeschlosse-
nen Antragsverfahren uneingeschränkt anzuwenden. Bei 
bereits anerkannten Betreuungsvereinen ist – gegebe-
nenfalls durch nachträgliche Aufl agen – sicherzustellen, 
dass diese Richtlinien eingehalten werden. 

II. Teil
Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung 

der ehrenamtlichen Betreuung

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und 
der Verwaltungsvorschriften zu §  44 Landeshaushalts-
ordnung Zuwendungen für die von den Betreuungsverei-
nen gem. § 1908 f Absatz 1 Nummern 2 und 2 a des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit § 2 des Landes-
betreuungsgesetzes in Verbindung mit Teil I dieser 
Richtlinie wahrzunehmenden Aufgaben (Querschnitts-
aufgaben).

1.2
Zuwendungen werden nur im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel gewährt. Ein Anspruch besteht nicht.

2
Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung ist die Stärkung der ehren-
amtlichen Betreuung in Nordrhein- Westfalen.

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können nur anerkannte Betreu-
ungsvereine sein, die ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen 
haben, als gemeinnützig anerkannt und einem Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspfl ege angeschlossen sind, 
der wiederum der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspfl ege des Landes Nord-
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6
Verfahren zur Förderung der ehrenamtlichen Betreuungs-
arbeit

6.1
Bewilligungsbehörde sind die Landesbetreuungsämter 
der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen- 
Lippe.

6.2
Die Zuständigkeit der Bewilligungsbehörde richtet sich 
nach der Gebietskörperschaft, in der der Betreuungsver-
ein überwiegend seine Tätigkeit ausübt.

6.3
Zuwendungsanträge sind nach dem Muster der Anlage 1 
zu stellen. 

6.3.1
Der Zuwendungsantrag nach Nummern 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 
und 5.3.4 muss der Bewilligungsbehörde bis zum 31. 
März des Jahres vorliegen (Datum des Eingangsstem-
pels). Eine Ausnahmeregelung kann von den Landesbe-
treuungsämtern im Benehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zugelassen werden. Mit 
dem Antrag nach Nummer. 5.3.3 können nur Betreuerbe-
stellungen berücksichtigt werden, die vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember des Vorjahres erfolgt sind. 

6.4
Die Bewilligung erfolgt nach einheitlichen Mustervor-
drucken der Landesbetreuungsämter.

6.5
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung, soweit nicht 
in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen 
worden sind.

III. Teil
Inkrafttreten, Außerkraftreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 30. April 2018 
in Kraft und am 30. April 2022 außer Kraft. 

Mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt der 
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales vom 27. Juli 2017 (MBl. NRW S.  832) außer 
Kraft. 

5.3 

Höhe der Förderung

5.3.1

Basisförderung

Im Wege einer Basisförderung kann eine Zuwendung in 
Höhe von jährlich bis zu 16 000 Euro gewährt werden, 
wenn der Betreuungsverein die in §  1908 f Absatz  1 
Nummer 2 Bürgerliches Gesetzbuch aufgeführten Quer-
schnittsaufgaben wie die Gewinnung, Einführung und 
Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Be-
treuern, die Beratung sowie Unterstützung von ehren-
amtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevoll-
mächtigten sowie die in §  1908 f Absatz  1 Nummer  2 a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Informations-
veranstaltungen zu Vorsorgevollmachten und Betreu-
ungsverfügungen jeweils eigenständig durchgeführt hat. 
Mit dieser Zuwendung werden insbesondere die Tätig-
keiten in Bezug auf die Gewinnung, Einführung, Bera-
tung und Fortbildung der familienangehörigen Betreue-
rinnen und Betreuer gefördert. 

5.3.2

Prämienförderung

Im Wege der Prämienförderung kann der Betreuungsver-
ein für jede durch ihn gewonnene ehrenamtliche betreu-
ende Person außerhalb des familiären Umfelds eine ein-
malige Zuwendung von 600  Euro erhalten. Familiäres 
Umfeld in diesem Sinne umfasst Verwandte 1. und 2. 
Grades in gerader Linie, Ehegatten, Geschwister und 
Schwiegerkinder der zu betreuenden Person. Die Förde-
rung gilt auch für Personen, die nach Durchführung ei-
ner Betreuung eines Angehörigen im Sinne des Satzes 1 
erstmalig durch einen Betreuungsverein für eine außer-
familiäre Betreuung gewonnen wurden. 

Wenn eine ehrenamtliche betreuende Person außerhalb 
des familiären Umfelds für einen zweiten und dritten 
Betreuungsfall gewonnen und bestellt wird, kann der 
Betreuungsverein, der sie für die weitere Betreuung ge-
wonnen hat, eine Zuwendung von jeweils 300 Euro er-
halten.

5.3.3

Bestandsförderung

Im Wege der Bestandsförderung kann eine weitere Zu-
wendung von jährlich 100 Euro für jede bestellte ehren-
amtliche betreuende Person gewährt werden, die im 
Zeitpunkt des Stichtages nach Nummer  4.2 an den Be-
treuungsverein angebunden ist und von ihm im Vorjahr 
begleitet, sprich eingeführt, beraten oder fortgebildet 
wurde. Die Anbindung und Begleitung der ehrenamtli-
chen betreuenden Person sind vom Betreuungsverein 
nachzuweisen.

Führt eine ehrenamtliche betreuende Person mehr als 
eine Betreuung, erhöht sich die Zuwendung auf 150 
Euro.

5.3.4

Dependancen

Soweit ein Betreuungsverein Dependancen betreibt, die 
jede für sich am 31. Dezember des Vorjahres (Stichtag) 
über einen Bestand von mindestens zehn bestellten eh-
renamtlichen betreuenden Personen verfügt, kann er für 
diese Dependance eine Förderung in Höhe von 40 Pro-
zent der Basisförderung aus Nummer 5.3.1 beantragen. 

Voraussetzung für die Zuwendung ist, dass die Depen-
dance vor dem 5. Juli 2016 bestanden hat und gegenüber 
dem zuständigen Landesbetreuungsamt entsprechend 
angezeigt worden ist.

5.4

Die Summe der Zuwendungen nach den Nummern 5.3.1 
bis 5.3.4 darf die Summe der zuwendungsfähigen Perso-
nalausgaben des Vereins nach Nummer  5.2 nicht über-
steigen. 
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Datum:___________________ 
 
An den 
Landschaftsverband  
 
- Landesbetreuungsamt - 
 
 
 
Aktenzeichen_______________________ 
 

Antrag  
 
auf Gewährung von Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung 
 
gemäß der Richtlinie für die Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie für 
die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung, 
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der derzeit 
gültigen Fassung 
 
 

1. Antragsteller 
 
Name des Betreuungsvereins:  
 
 

 
 

Anschrift: 
 
 

 
 

E-Mail-Adresse: 
 

 
 

Auskunft erteilt: 
Telefonnummer: 
 

 
 

IBAN, BIC und  
Kreditinstitut: 

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
  
 

Spitzenverband: 
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2. Beantragte Maßnahme  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 

       2.1  Durchführung der in § 1908f Abs. 1 Nr. 2 BGB aufgeführten Querschnittsaufgaben 
(Gewinnung, Einführung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, die 
Beratung sowie Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie 
Bevollmächtigten) sowie die in § 1908f  Abs. 1 Nr. 2a BGB genannten 
Informationsveranstaltungen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen gem. Teil II 
Nr. 5.3.1 der Richtlinie für die Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie für die Gewährung von 
Zuwendungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung. 
 

 

2.2 Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer aus dem außerfamiliären Umfeld 
gem. Teil II Nr. 5.3.2 der Richtlinie für die Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie für die 
Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung (Anlage 1a). 

 
 
         
       2.3 Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer, die dem Verein 

angeschlossen sind gem. Teil II Nrn. 4.2 und 5.3.3 der Richtlinie für die Anerkennung von 
Betreuungsvereinen sowie für die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der 
ehrenamtlichen Betreuung (Anlage 1b). 

     
 

 
        2.4 Wahrnehmung der unter Ziffer 2.1 sowie § 1908f Abs.1 Nr.2 und Nr. 2a BGB aufgeführten 

Tätigkeiten an Dependancen des Betreuungsvereins. Jede dieser Dependance für sich verfügt am 
31. Dezember des Vorjahres (Stichtag) über einen Bestand von mindestens 10 bestellten 
ehrenamtlichen betreuenden Personen, bestand vor dem 5. Juli 2016 und wurde dem zuständigen 
Landesbetreuungsamt entsprechend angezeigt.  
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3. Beantragte Zuwendungen 
(Bitte tragen sie die Fördersummen entsprechend der derzeit gültigen o.g. Richtlinie ein.) 
 
Hinweis: Die Höhe der Förderbeträge ist vorbehaltlich einer nachträglichen Anpassung der Richtlinie. 
Soweit es zu einer Änderung der Förderbeträge kommt, werden die vom Antragsteller beantragten 
Fördersummen durch die Bewilligungsbehörde von Amts wegen entsprechend angepasst. Eine erneute 
Antragstellung ist in diesem Fall entbehrlich. 
 
            Basisförderung: 
 
 (Soweit der Betreuungsverein die in § 1908f Abs.1 Nr. 2 und Nr. 2a BGB 
aufgeführten Tätigkeiten ausübt, kann eine Zuwendung in Höhe von 
zurzeit bis zu 16.000,00 € gewährt werden.*) 
 

 
 
 
 
 
 

        Prämienförderung: 
 
 (Für jede/n erstmalig neu gewonnene/n außerfamiliären ehrenamtliche/n 
Betreuer/n erhält der Betreuungsverein zurzeit 600,00 €, für seine/ihre 
zweite bzw. dritte außerfamiliäre Betreuung zurzeit 300,00 €.*) 
 

 
 
 
 
 
 

       Bestandsförderung: 
    
(Für ehrenamtliche Betreuer/innen, die dem Verein angeschlossen sind, 
erhält der Betreuungsverein jeweils zurzeit 100,00 € bzw. 150,00 €, wenn 
die/der Betreuer/in mehr als eine Betreuung führt. Mindestvoraussetzung 
ist ein Bestand von 15 ehrenamtlichen Betreuer/innen.*) 
 

 

              Dependanceförderung:  
 
(Für Dependancen, die der Verein betreibt und die die Voraussetzungen 
der Nummer 5.3.4 der Richtlinie für die Anerkennung von 
Betreuungsvereinen sowie für die Gewährung von Zuwendungen zur 
Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung erfüllen, kann der 
Betreuungsverein eine Förderung in Höhe von 40% der Basisförderung aus 
Nummer 5.3.1. erhalten.*) 

 

 
 
*Zuwendungsfähige Ausgaben sind Personalausgaben für das Personal, soweit es ausschließlich für die 
eigenständige und angemessene Wahrnehmung der in §1908f Abs. 1 Nr. 2 und 2a BGB genannten 
Aufgaben eingesetzt wird und die entsprechenden Kosten nicht durch Zuwendungen Dritter finanziert 
werden. 
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4. Zuwendungen durch Dritte (gemäß 5.2 der Richtlinie) 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass er im Bezugsjahr 2017 Zuwendungen durch Dritte erhalten hat 
 
                                                                 __ ja __ nein 
 
- die sich auf Personalkosten gemäß Ziff. 5.2 der Richtlinie für die Wahrnehmung der Tätigkeiten gem. 
§ 1908 f BGB beziehen  
     __ ja __ nein 
       
- und sich bei den Voraussetzungen für diese Förderung im Vergleich zum Vorjahr (2016) Änderungen 
ergeben haben    __ ja __ nein 
 
Wenn ja, welche Änderungen haben sich ergeben: ____________________________________________ 
  
Zuwendungen Dritter wurden gezahlt durch: _______________________________________________ 
 
In Bezug auf Zuwendungen Dritter werden folgende Nachweise beigefügt (soweit diese dem 

Landesbetreuungsamt noch nicht vorliegen) 

 __ Vertrag 

 __ Vereinbarung 

 __ Abrechnungsbogen/ zahlenmäßiger Nachweis 

 __ Sonstiges: ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Erklärungen 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass 
 
5.1 alle Angaben in diesem Antrag – einschließlich aller beigefügter Unterlagen, insbesondere der 
genehmigungsfähigen Personalausgaben – vollständig und richtig sind, 
 
5.2 er zu viel erhaltene Fördermittel der Bewilligungsbehörde unverzüglich erstatten wird, 
 
5.3 er die Anlage 1a (für Zuwendungen nach Nr. 5.3.2), Anlage 1b (für Zuwendungen nach Nr. 5.3.3) 
und Anlage 1c (für Zuwendungen nach Nr. 5.3.1) nach beigefügtem Muster führt und der 
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6. Anlagen 
 
 
6.1 Übersicht über die Betreuerinnen und Betreuer nach Nr. 5.3.2 (Anlage 1a) 
 
6.2 Übersicht über die Betreuerinnen und Betreuer nach Nr. 5.3.3 (Anlage 1b) 

 
6.3 Übersicht über das nach § 1908f BGB eingesetzte Personal (Anlage 1c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Ort / Datum 
 
 
 
Rechtsverbindliche Unterschriften gem. Vereinsregister 
 
 
 
 
_________________________________________  ________________________________________ 
 (                Name in Blockschrift          )  (            Name in Blockschrift          ) 
 

Bewilligungsbehörde einreicht, 
 
5.4 er die unter Nr. 2.3 genannten Aufgaben im erforderlichen Umfang ordnungsgemäß im laufenden 
Förderjahr wahrnimmt. 
 
5.5 er nur für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer Zuschussanträge gestellt hat, für die nicht ein 
anderer Betreuungsverein Anträge gestellt hat, 
 
5.6 er bei nicht ausreichend zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln mit einer entsprechenden 
prozentualen Kürzung der Gesamtzuwendung einverstanden ist, 
 
5.7 die beantragten Mittel für Personalausgaben entsprechend der o.g. Richtlinie verwendet werden, 
diese für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1908f BGB tatsächlich angefallen sind und nicht von 
dritter Stelle finanziert wurden. 
 

– MBl. NRW. 2018 S. 234
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fahren bei für die Bearbeitung durch die Bußgeldbe-
hörde zunächst ungeeigneten elektronischen Dokumen-
ten gilt § 32 a Absatz 5 und 6 der Strafprozeßordnung.

 

2.4
Ich bitte die Bußgeldbehörden, in den zu erteilenden 
Rechtsbehelfsbelehrungen der Bußgeldbescheide auch 
den Hinweis auf die Möglichkeiten der elektronischen 
Einspruchseinlegung aufzunehmen.

 
3
Die Anlage zu diesem Runderlass enthält eine Muster-
formulierung für eine Rechtsbehelfsbelehrung bei Buß-
geldbescheiden. Diese Formulierungsempfehlung entbin-
det die Behörden nicht von der Pfl icht, jeweils in eigener 
Verantwortung die Rechtmäßigkeit ihrer Rechtsbehelfs-
belehrungen zu prüfen und die Entwicklung der ein-
schlägigen Rechtsprechung im Blick zu halten.

 
4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 
4.1
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer 
Kraft.

 
4.2
Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt 
der Runderlass des Innenministers vom 11. Juli 1978 
(MBl. NRW. S. 1190), der durch Runderlass vom 31. Au-
gust 1990 (MBl. NRW S. 1268) geändert worden ist, au-
ßer Kraft. 

 
5
Dieser Runderlass ergeht im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Justiz. 

 

453

Rechtsbehelfsbelehrung 
bei Bußgeldbescheiden

Runderlass des Ministeriums des Innern 
– 14 – 36.03 –

Vom 12. April 2018 

1
Nach § 67 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl.  I S. 602) in der jeweils gelten-
den Fassung kann die betroffene Person gegen den Buß-
geldbescheid innerhalb von zwei Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwal-
tungsbehörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, 
Einspruch einlegen. Die Frist ist nach einhelliger Ansicht 
nur dann gewahrt, wenn der Einspruch bei der Stelle, die 
den Bußgeldbescheid erlassen hat, vor Ablauf der Frist 
eingegangen ist.  

 
1.1

Der Wortlaut des § 67 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist nicht eindeutig. Er lässt – je-
denfalls für rechtsunkundige Bürgerinnen und Bürger – 
den Schluss zu, dass es zur Fristwahrung genüge, wenn 
der Einspruch innerhalb dieser Frist an die Verwaltungs-
behörde abgesandt wird. Die betroffene Person ist daher 
auch darüber zu belehren, dass der Einspruch erst in 
dem Augenblick eingelegt ist, in dem das Einspruchs-
schreiben bei der Verwaltungsbehörde eingeht. Denn nur 
dann kann die betroffene Person genau übersehen, wel-
che Zeit ihr für ihre Entschließung verbleibt, und die zur 
Wahrung ihres Rechts erforderlichen Schritte rechtzeitig 
ergreifen. 

 
1.2

Ich bitte daher die Bußgeldbehörden, in den zu erteilen-
den Rechtsbehelfsbelehrungen der Bußgeldbescheide 
den Hinweis aufzunehmen, dass der Rechtsbehelf inner-
halb der Frist bei der Verwaltungsbehörde eingegangen 
sein muss. 

 
2
Nach § 110 c Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in Verbindung mit § 32 a der Strafprozeßordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319) in der jeweils geltenden Fassung 
kann der Einspruch auch in elektronischer Form einge-
legt werden. Das elektronische Dokument muss nach 
§  32 a Absatz  2 Satz  1 der Strafprozeßordnung für die 
Bearbeitung durch die Behörde geeignet sein. Nach 
§ 32 a Absatz 2 Satz 2 der Strafprozeßordnung bestimmt 
die Bundesregierung durch Rechtsverordnung des Bun-
desrates die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen. Hierbei han-
delt es sich um die Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl.  I S. 3803) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

 
2.1
Das elektronische Dokument muss nach § 32 a Absatz 3 
der Strafprozeßordnung mit einer qualifi zierten elektro-
nischen Signatur der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht wer-
den. 

 
2.2
Die sicheren Übermittlungswege sind in § 32 a Absatz 4 
der Strafprozeßordnung aufgeführt.

 
2.3
Für den Eingang des elektronischen Dokuments bei der 
Bußgeldbehörde, die Eingangsbestätigung sowie das Ver-
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Anlage 

Muster einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß §§ 66 Absatz 2, 67, 110c des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten 

„Rechtsbehelfsbelehrung: 

Dieser Bußgeldbescheid wird rechtskräftig und vollstreckbar, wenn Sie nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach seiner Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei der umseitig genannten Behörde 
Einspruch einlegen.  

Wird der Einspruch schriftlich eingelegt, so ist die Frist nur gewahrt, wenn der Einspruch vor Ablauf 
der Frist bei dieser Behörde eingegangen ist.  

Der Einspruch kann bei dieser Behörde auch in elektronischer Form eingelegt werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch die Behörde geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 110c des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 32a Absatz 4 der Strafprozeßordnung 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV).“ 

 

– MBl. NRW. 2018 S. 242
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8202

Satzung der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen 
– B 6130 – 1.3 – IV –

Vom 10. April 2018 

Die nachstehende vom Verwaltungsrat der Anstalt am 
8.11.2017 beschlossene 23.  Änderung der Satzung, die 
das Bundesministerium der Finanzen gem. § 14 Absatz 1 
der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) genehmigt hat, gebe ich bekannt. Die Be-
kanntgabe der Satzung durch das Finanzministerium – B 
6130 – 1.3 – IV – vom 13.7.2007 ist wie folgt zu ändern:

1.  In der Übersicht vor dem Inhaltsverzeichnis ist nach 
der Nr. 22 folgende Nr. 23 einzufügen:

  „23. Änderung der VBLS, vom Verwaltungsrat am 
8.11.2017 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde 
mit Schreiben vom 5.3.2018 genehmigt.“

2.  § 78 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

  „(4) 1Soweit die Summe aus der Startgutschrift ohne 
Berücksichtigung des §  79 Abs.  1 Satz  3 bis 8, dem 
Zuschlag zur Startgutschrift nach § 79 Abs. 1 a sowie 
dem Betrag, der nach §  79 Abs.  3 a als zusätzliche 
Startgutschrift ermittelt wurde, die Höhe der Anwart-
schaft nach § 79 Abs. 1 erreicht oder übersteigt, ver-
bleibt es bei der bereits mitgeteilten Startgutschrift. 
2Einer gesonderten Mitteilung bedarf es in diesen Fäl-
len nicht, es sei denn, es liegt eine Beanstandung nach 
Absatz  3 vor. 3Im Übrigen übermittelt die VBL eine 
neue Mitteilung über die Höhe der Startgutschrift.“

3.  § 79 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 werden folgende Sätze 3 bis 8 ange-
fügt:

   „3Bei Anwendung von Satz 1 ist an Stelle des Fak-
tors von 2,25 v. H. nach §  18 Abs.  2 Nr.  1 Satz  1 
BetrAVG der Faktor zu berücksichtigen, der sich 
ergibt, indem 100 v. H. durch die Zeit in Jahren 
vom erstmaligen Beginn der Pfl ichtversicherung 
bis zum Ende des Monats, in dem das 65. Lebens-
jahr vollendet wird, geteilt werden. 4Die Zeit in 
Jahren wird aus der Summe der (Teil-)Monate be-
rechnet. 5Ein Teilmonat wird ermittelt, indem die 
Pfl ichtversicherungszeit unabhängig von der tat-
sächlichen Anzahl der Tage des betreffenden Mo-
nats durch 30 dividiert wird. 6Die sich nach Satz 4 
und 5 ergebenden Werte werden jeweils auf zwei 
Nachkommastellen gemeinüblich gerundet. 7Der 
sich nach Satz 3 durch die Division mit der Zeit in 
Jahren ergebende Faktor wird auf vier Nachkom-
mastellen gemeinüblich gerundet. 8Der Faktor be-
trägt jedoch mindestens 2,25 v. H. und höchstens 
2,5 v. H.“ 

 b)   In Absatz 1 a Satz 1 Nr. 2 Satz 1 werden die Wörter 
„bisherige Vomhundertsatz nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 1 BetrAVG“ durch die Wörter „ohne Anwen-
dung des Absatzes 1 Satz 3 nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 
Satz  1 BetrAVG berechnete Vomhundertsatz“ er-
setzt. 

 c)  In Absatz 7 wird folgender Satz 3 angefügt:

   „3Die Vergabe von Bonuspunkten für die Zeit bis 
zum 31. Dezember 2016 wird durch die Neube-
rechnung der Startgutschriften unter Berücksich-
tigung des Absatzes 1 Satz 3 bis 8 nicht berührt.“

4.   In § 80 werden die Sätze 2 bis 4 durch folgende Sätze 
2 und 3 ersetzt:

  „2Soweit die Startgutschrift nach §  18 Abs.  2 
BetrAVG berechnet wurde, sind §  78 Abs.  4, §  79 
Abs. 1 Satz 3 bis 8 und Abs. 1 a entsprechend anzu-
wenden. 3Für die Dynamisierung der Startgutschrift 
gilt § 79 Abs. 7 entsprechend.“

5.  In § 84 a wird folgender Absatz 10 angefügt:

  „(10) 1Erhöhen sich die Startgutschriften durch die 
Neuberechnung unter Berücksichtigung des §  79 
Abs. 1 Satz 3 bis 8 in bereits laufenden Betriebsren-

tenfällen, führt dies zur rückwirkenden Erhöhung der 
Rentenleistungen. 2Die Erhöhungsbeträge werden un-
aufgefordert unverzinst von der VBL nachgezahlt; 
Teilzahlungs-, Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen 
sind zu berücksichtigen.“

6.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Teil I „Änderungen der VBLS in der Reihenfolge 
der betroffenen Paragrafen“ wird wie folgt gefasst

VBLS 
(ohne 
 Anhänge)

Bezeichnung 
(numerisch) 
der Satzungs-
änderung

VBLS 
(ohne 
 Anhänge)

Bezeichnung 
(numerisch) 
der Satzungs-
änderung

§ 1 12 § 43 3, 4, 6, 13

§ 3 8, 21 § 44 4, 10

§ 7 6, 13 § 46 6, 11

§ 8 8, 12, 13, 18, 
19, 21

§ 46a 20

§ 11 11 § 47 5, 15

§ 12 6, 8, 12, 13, 18, 
19, 21

§ 48 6, 15

§ 13 8 § 51 5, 10,17

§ 14 6, 8, 11,13 § 55 16

§ 15 8, 12, 13, 21 § 56 16

§ 18 8, 21 § 57 6, 13, 16

§ 22 5, 10, 18, 21 § 59 18, 20, 21

§ 23 1, 4, 5, 10, 11, 
18, 21 

§ 60 20

§ 23a 18, 21 § 61 18, 19, 21

§23b 18, 20, 21 § 62 20

§23c 18, 21 § 64 2, 4, 10,17, 18, 
20

§23d 21 § 65 6, 7, 8, 10, 11, 
18, 20, 21

§23e 21 § 66 18

§ 26 10, 12 § 66a 4, 18

§ 28 2, 4 § 67 8, 19, 21

§ 30 5, 10 § 68 5, 18, 21

§ 31 5, 8, 10, 12,14 § 69 8, 18, 19, 21

§ 32 5 § 71 8, 16

§ 32a 14, 21 § 75 10

§ 34 5, 10,14 § 78 3, 17, 23

§ 35 5, 10, 18 § 79 3, 17, 20, 23

§ 35a 18, 21 gestr. § 80 17, 23

§ 36 6, 10, 20 § 82 3, 10

§ 36a 10, 20 § 82a 6, 10, 11, 15

§ 37 3, 5, 10,17 § 84a 10, 11,17, 18, 
21, 22, 23

§ 38 6, 10, 12,17 § 84b 19, 21

§ 40 3, 12

§ 41 3, 5, 11

§ 42 17, 18
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Landschaftsverband Rheinland

12. Sitzung 
der 14. Landschaftsversammlung Rheinland 

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland 

Vom 20. April 2018 

Die 12. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Rhein-
land fi ndet 

am Mittwoch, 2. Mai 2018, 10:00 Uhr 

in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1 

statt. 

T a g e s o r d n u n g 

1. Anerkennung der Tagesordnung 

2. Verpfl ichtung neuer Mitglieder 

3. Umbesetzung in den Ausschüssen

4.  Feststellung des Altersvorsitzenden 

5.   Wahl der dritten Stellvertretung der/des Vorsitzen-
den der Landschaftsversammlung Rheinland 

6.   Erklärungen des Vorsitzenden und der ersten Stell-
vertretenden Vorsitzenden der Landschaftsversamm-
lung Rheinland 

7.   Wahl der/des Vorsitzenden und ersten Stellvertreten-
den Vorsitzenden der Landschaftsversammlung 
Rheinland

8.   Wiederwahl der Direktorin des Landschaftsverban-
des Rheinland 

9.  Nachtragshaushalt 2018

9.1   Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstel-
lung zur Absenkung des mlagesatzes für das Haus-
haltsjahr 2018 

9.2   Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt des Land-
schaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 
2018

10.   Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019 mit Haushaltsplan und Anlagen

11.  Resolution zur Landesbauordnung NRW

12.  Fragen und Anfragen 

Köln, 20. April 2018 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Ulrike  L u b e k

– MBl. NRW. 2018 S. 245

Anhang 1 – Ausführungs-
bestimmungen (AB)

Bezeichnung (numerisch) 
der Satzungsänderungen

AB zu § 19 Abs. 2 Satz 1 
Buchst e (Anhang 1, II.)

10

AB zu § 20 Abs. 3 
(Anhang 1, III.) 

1

AB zu § 21 Abs. 2 
(Anhang 1, IV.) 

2, 12, 20

AB zu § 23 a 21

AB zu § 23 b 21

AB zu § 23 c 21

AB zu § 23d 21

AB zu § 28 Abs. 2 
(Anhang 1, V.)

10, 18

AB zu § 43 Abs. 1 
(Anhang 1, VII.) 

4, 10, 14

AB zu § 64 Abs. 4 Satz 1 
(Anhang 1, VIII.)

3, 10, 14, 16, 17, 18

AB zu § 65 Abs. 5 a 
(Anhang 1, IX.)

7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21

AB zu § 68 Abs. 3 Satz 3 
(Anhang 1, X.)

4, 5, 8

 b)   In Teil II „Änderungen der VBLS in der Reihen-
folge der Satzungsänderungen“ wird folgende 
Nr. 23 angefügt:

  „23. Änderung der VBLS vom 8.11.2017

   Geänderte Paragrafen oder sonstige Textteile (In-
krafttreten mit Wirkung vom 1.1.2001):

   § 78 Abs. 4, § 79 Abs. 1 S. 3 bis 8, § 79 Abs. 1 a S. 1 
Nr. 2 S. 1, § 79 Abs. 7 S. 3, § 80 S. 2 und 3.

   Geänderte Paragrafen oder sonstige Textteile (In-
krafttreten mit Wirkung vom 1. April 2018):

  § 84 a Abs. 10.

– MBl. NRW. 2018 S. 244

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Jahresabschluss 2016
des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (LWL)

Vom 11. April 2018

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfa-
len-Lippe vom 23. November 2017 über die Feststellung 
des geprüften Jahresabschlusses 2016 des LWL-Bau- 
und Liegenschafts-betriebes sowie der abschließende 
Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind im In-
ternet unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organi-
sation/Zahlen-Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 
öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, 11. April 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe (LWL)

Matthias   L ö b

– MBl. NRW. 2018 S. 245
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